
Neunter Titel
Von der Erwerbung des Eigenthums überhaupt, und den unmittelbaren Arten derselben
insonderheit
§. 1. Die äußeren Handlungen, durch welche das Eigenthum erworben wird, bestimmen die
verschiedenen Eerwerbungsarten. (Modus acquirendi.)
§. 2. Der gesetzliche Grund, vermöge dessen diese äußeren Handlungen die Kraft haben, daß
dadurch das Eigenthum erworben werden kann, wird der Titel des Eigenthums genannt.

§. 3. Zur Erwerbung des Eigenthums wird die Besitznehmung erfordert. (Tit. VII. §. 43 sqq.)

§. 4. Hiervon sind allein die Fälle ausgenommen, wo die Erwerbung des Eigenthums schon
mit einer gewissen BEgebenheit oder Willensäußerung alein ausdrücklich verbinden.

§. 5. Wenn zur Erwerbung des Eigenthums, außer dem Titel, nur Besitznehmung erfordert
wird, so ist eine unmittelbare Erwerbsart vorhanden.

§. 6. Geht aber das Eigenthum erst durch die Erledigung des Besitzes von Seiten des neuen
Eigenthümers über; so heißt die Erwerbsart mittelbar.

Erster Abschnitt
Von der ursprünglichen Beseitznehmung
§. 7. Die Beseitznehmung solcher Sachen, auf welche noch niemand ein Recht hat, wird die
ursprüngliche (orgianria) genant.

§. 8. Wie weit das Recht, herrenlose Dinge in Besitz zu nehmen, ein Vorbehalt des Staats sey,
ist gehörigen Orts bestimmt. (Th. II. Tit. XVI.)

§. 9. Wer eine herrenlose dem Staate nicht vorbehaltene Sache wirklich in seine Gewalt
bringt, der wird von dem Augenblicke an, da solches geschieht, Eigenthümer der Sache.

§. 10. Absicht und bloßes Bestreben aber, sich eine herrenlose Sache zuzueignen, ist zur
Erwerbung des Eigenthums derselben noch nicht hinreichend.

§. 11. Wer selbst noch kein Recht auf oder zu einer Sache erlangt hat, ist einem Andern die
Besitzergreifung zu untersagen nicht befugt.

§. 12. Wer einen Andern in seinen zur Besitzergreifung gemachten Anstalten durch unerlaubte
Handlungen stört; der kann selbst die Sache nicht »n Besitz nehmen.

§. 13. Ein Gleiches gilt gegen den, welcher den Andern, um ihn an der Besitzergreifung zu
hindern, in seiner Freyheit zu handeln ohne Recht einschränkt.

Zweyter Abschnitt
Von der Besitznehmung verlassener und verlorner Sachen
Von verlaßnen Sachen.
§. 14. So weit jemand Eigenthum zu erwerben fähig ist, so weit kann er bewegliche Sachen,
welche von einem Andern verlassen worden, in Besitz nehmen.

§. 15. Das Recht, unbewegliche verlassene Sachen in Besitz zu nehmen, ist ein Vorbehalt des
Staats. (Th. II. Tit. XVI.)

§. 16. Nur alsdann ist eine Sache für verlassen zu achten, wenn der bisherige Eigenthümer den
Besitz in der ausdrücklich oder stillschweigend erklärten Absicht, sich der Sache zu
entschlagen, aufgegeben hat. (Tit. VII. §. 118-122.)

§. 17. Wer durch äußere Umstände genöthigt wird, Sachen wider seinen Willen aus seiner
Gewahrsam zu lassen, der hat dadurch sich seines Eigenthums noch nicht begeben.

§. 18. Ein krankes Thier, welches der bisherige Besitzer von sich gestoßen, und hülflos sich



selbst überlassen hat, wird das Eigenthum desjenigen, welcher für dessen Pflege und
Wiederherstellung sorgt.

Von verlornen Sachen Pflichten des Finders.
§. 19. Wer eine verlorne Sache findet, ist dieselbe dem Eigenthümer zurückzugeben schuldig.

§. 20. Ist dieser unbekannt, so muß der Finder den Fund der nächsten Obrigkeit anzeigen.

§. 21. Sind an dem Orte, wo der Fund geschehen ist, mehrere Gerichtsobrigkeiten, so hängt es
von dem Finder ab, die Anzeige, bey welcher derselben er will, zu machen.

§. 22. Der Finder muß bestimmt angeben, wie und wo er zum Besitze der gefundenen Sache
gelangt sey.

Pflichten des Richters.
§. 23. Die gefundene Sache muß zur gerichtlichen Verwahrung angeboten, und von dem
Richter in redliche Obsicht genommen werden.

§. 24. Ist der Finder eine unverdächtige und sichere Person, so kann der Richter, nach
Bewandniß der Umstände und Beschaffenheit des Werths, die Verwahrung der Sache ihm
selbst übertragen.

§. 25. Er muß aber in allen Fällen die Beschaffenheit der Sache und ihre Merkmale in den
Acten verzeichnen, und dem Finder die Art der ihm überlassenen Aufbewahrung
vorschreiben.

§. 26. So lange der Finder die Sache solchergestalt in seiner Gewahrsam hat, ist er als ein
redlicher aber unvollständiger Besitzer anzusehen.

§. 27. Ist die gefundene Sache dem Verderben oder sonst einer beträchtlichen Verminderung
des Werths unterworfen, so muß dieselbe in einem kurzen Termine zum öffentlichen
Verkaufe ausgeboten werden.

§. 28. Ein Gleiches findet statt, wenn zur Aufbewahrung der Sache beträchtliche bis zur Hälfte
des Werths ansteigende Kosten erforderlich waren.

§. 29. Hat der Finder, vor dem Verkaufe, Futter für das gefundene Vieh, oder andere
nothwendige Ausgaben auf die Sache verwendet, so müssen ihm dieselben, nach Abzug der
etwa gehabten Nutzungen, von dem Kaufgelde sofort ersetzt werden.

§. 30. Das Kaufgeld selbst wird, bis zum weitern Austrage der Sache, in gerichtliche
Verwahrung genommen.

Aufgeboth gefundener Sachen.
§. 31. Ist binnen acht Tagen, nach der geschehenen Anzeige, der Verlierer auf andere Art nicht
auszuforschen, so muß derselbe öffentlich vorgeladen, und ein Termin zu seiner Anmeldung
bey Verlust seines Rechts bestimmt werden.

§. 32. Beträgt der Werth der gefundenen Sache nach der Taxe Zweyhundert Thaler, oder
mehr, so muß die Vorladung durch eine förmliche Edictal- Citation geschehen.

§. 33. Bey Sachen von Zweytausend Thalern und darüber an Werth, ist der Termin zur
Anmeldung auf sechs Monathe; bey Sachen von minderem Werthe aber auf drey Monathe zu
bestimmen.

§. 34. Im erstern Falle muß die Bekanntmachung dreymal in den Zeitungen und sechsmal in
den Intelligenznachrichten der Provinz; im zweyten Falle aber in ersteren zweymal und in
letzteren viermal erfolgen.

§. 35. Bey Sachen, deren Werth unter Zweyhundert Thalern beträgt, wird der Termin auf zwey
Monathe bestimmt, und die Bekanntmachung erfolgt bloß durch zweymalige Einrückung in



die Zeitungen, und dreymalige in die Intelligenznachrichten.

§. 36. Bey Sachen unter Fünfzig Thalern an Werth ist ein Termin von vier Wochen; und wenn
der Werth nur Zehn Thaler oder weniger beträgt, sind vierzehn Tage hinreichend.

§. 37. Im erstern Falle geschieht die Bekanntmachung einmal in den Zeitungen, und zweymal
in den Intelligenzblättern; im letztern Falle ist es genug, wenn die Aufforderung nur einmal in
die Intelligenzblätter allein eingerückt worden.

§. 38. Auch kann bey Sachen von Zehn Thalern oder weniger am Werth, dem Finder
überlassen werden, die Bekanntmachung selbst zu veranstalten, und den Verlierer
anzuweisen, daß er sich bey dem Finder selbst melde.

§. 39. Doch muß der Finder, nach Ablauf des Termins, die gehörig geschehene
Bekanntmachung dem Richter nachweisen.

§. 40. Sind Vermuthungen vorhanden, daß ein fremder Reisender, oder sonst ein Abwesender
die Sache verloren haben könnte, so sind die gesetzmäßigen Fristen zur Anmeldung zu
verdoppeln.

§. 41. Die Zahl der Bekanntmachung darf zwar alsdann nicht verdoppelt werden; doch muß in
Fällen, wo, nach Verhältniß des Werths, die Einrückung in die Zeitungen erforderlich ist,
dieselbe, außer der einländischen, eben so oft in einer auswärtigen Zeitung erfolgen.

§. 42. Dazu muß die Zeitung einer andern Königlichen Provinz, oder eine fremde gewählt
werden, so wie es nach den über die Person des Verlierers vorhandnen Vermuthungen am
wahrscheinlichsten ist, daß die Nachricht zu seiner Wissenschaft gelangen werde.

Zuschlag der gefundenen Sache, wenn der Verlierer sich nicht meldet, an den Finder, und an
die Armencasse.
§. 43. Hat sich der Verlierer weder vor, noch in dem bestimmten Termin gemeldet, so muß
der Richter mit dem Zuschlage der Sache verfahren.

§. 44. Dieser Zuschlag geschieht an den Finder allein, wenn die Sache nur Hundert Thaler
oder weniger an Werth beträgt.

§. 45. Bey Sachen von höherm Werthe geschieht der Zuschlag an den Finder und an die
Armencasse des Orts.

§. 46. Der Finder erhält alsdann den Werth von Hundert Thalern zum Voraus, und von dem
Ueberreste des Werthes die eine, die Armencasse aber die andre Hälfte.

§. 47. Vor der Theilung müssen die auf die Sache und das Aufgebot verwendete Kosten vom
Ganzen abgezogen werden.

§. 48. Sind an einem Orte mehrere öffentliche Armencassen, so entscheidet der Bezirk, wo die
Sache gefunden worden; und wenn dieser nicht entscheiden kann, die persönliche Eigenschaft
des Finders.

Wirkung dieses Zuschlags.
§. 49. Durch den Zuschlag erlangen der Finder und die Armencasse das Eigenthum der Sache.

§. 50. Hat jedoch der Verlierer seinen Verlust, mit einer deutlichen Beschreibung der Sache,
noch vor erfolgtem Zuschlage, öffentlich bekannt gemacht, so darf kein Richter derjenigen
Provinz, in deren Zeitung diese Bekanntmachung geschehen ist, mit dem Zuschlage einer
solchen verlornen Sache verfahren.

§. 51. Vielmehr muß er von Amtswegen, so viel an ihm ist, dafür sorgen, daß die Sache dem
Verlierer wieder zugestellt werde.

§. 52. Hat der Richter den Zuschlag dennoch vorgenommen, so geht das Eigenthum der Sache



auf den Finder, und die Armencasse dadurch nicht über.

§. 53. Können jedoch diese nicht überführt werden, von der Anzeige des Verlierers Kenntniß
erhalten zu haben, so erlangen sie durch den richterlichen Zuschlag die Rechte eines
vollständigen redlichen Besitzers.

§. 54. Der Richter aber soll, wenn er die Vorschrift §. 50. 51. vorsetzlich, oder aus grobem
Versehen, übertreten oder vernachläßigt hat, ernstlich dafür bestraft werden.

§. 55. Außer dem §. 52. bestimmten Falle ist gegen den richterlichen Zuschlag keine
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zuläßig.

§. 56. Beträgt jedoch die verlorne Sache Einhundert Thaler oder mehr an Werth, und der
Verlierer kann nachweisen, daß er ohne alles sein Verschulden von dem ergangnen Aufgebote
Wissenschaft zu erhalten, und die §. 50. angegebene Vorsicht zu brauchen verhindert worden;
so kann er sich an den Finder und die Armencasse in so weit halten, als dieselben in dem
Besitze eines Vortheils aus dem Zuschlage sich alsdann noch wirklich befinden.

Was Rechtens, wenn der Verlierer sich meldet.
§. 57. Meldet sich vor dem Zuschlage jemand, welcher die Sache, als von ihm verloren, in
Anspruch nimmt, so muß er nachweisen, daß er dieselbe vorher besessen habe.

§. 58. Ist die Sache so beschaffen, daß sie, ihrer Natur nach, von andern gleicher Art nicht
unterschieden werden kann, so muß der Ansprechende besonders nachweisen, daß die
aufgebotne Sache eben dieselbe sey, welche er verloren hat.

§. 59. Der Finder muß auch dem vorigen bloßen Inhaber die Sache verabfolgen.

§. 60. Entstehen erhebliche Zweifel: ob der Verlierer ein redlicher Besitzer oder Inhaber der
Sache gewesen sey, so muß diese, bis zur näheren Ausmittelung, in gerichtlicher Gewahrsam
bleiben.

Was der Verlierer dem Finder zu leisten habe.
§. 61. Der Verlierer muß in allen Fällen die auf die gefundene Sache und deren Aufgebot
verwendeten Kosten, jedoch nach Abzug der davon etwa gefallenen Nutzungen, ersetzen.

§. 62. Außerdem muß er dem Finder den zehnten Theil des Werths der Sache, welcher nach
Abzug der Kosten übrig bleibt, auf sein Verlangen, als eine Belohnung entrichten.

§. 63. Uebersteigt der Werth die Summe von Fünfhundert Thalern, so muß der Finder außer
dem zehnten Theil dieser Summe, mit Einem Prozent von dem Ueberschusse des Werths sich
begnügen.

§. 64. Wird der ganze Werth durch die Kosten erschöpft, so kann der Finder keine Belohnung
fordern.

§. 65. Wegen Ausmittelung des Werths, zum Behuf der festzusetzenden Belohnung, soll es
bey der Würdigung eines von dem Richter zu ernennenden Sachverständigen lediglich sein
Bewenden haben.

§. 66. Wenn zahmes Vieh ausreißt, oder sich verläuft, so kann der Finder, außer der ihm
wegen der Futterungskosten und sonstiger Auslagen etwa zukommenden Entschädigung, nur
so viel zur Belohnung fordern, als das Pfandgeld, wenn dergleichen Vieh wäre gepfändet
worden, betragen hätte.

Von mehrern Findern.
§. 67. Wenn mehrere bey einem Fund gegenwärtig gewesen sind, so muß, im Falle eines
darüber entstehenden Streits, die Person des eigentlichen Finders, nach den §. 9-13.
bestimmten Grundsätzen ausgemittelt werden.



§. 68. Bleibt, nach diesen Grundsätzen, die Person des eigentlichen Finders noch zweifelhaft;
so kommen die Rechte des Finders allen denjenigen zu, welche, die Sache in Besitz zu
nehmen, sich zu gleicher Zeit bestrebt haben.

§. 69. Haben mehrere den Besitz der gefundenen Sache zugleich ergriffen, oder müssen
mehrere, weil die Person des eigentlichen Finders nicht hinlänglich ausgemittelt werden kann,
dafür angenommen werden, so gebührt dennoch diesen mehrern Findern zusammen nur eben
der Antheil, und eben die Belohnung, welche die Gesetze dem einzelnen Finder beylegen.

Verlust des Fundrechts.
§. 70. Wer die Anzeige des von ihm geschehenen Funds über drey Tage verzögert, macht sich
der Belohnung verlustig.

§. 71. Werden Fund über vier Wochen verschweigt, hat noch außerdem die Vermuthung, daß
er unredlicher Besitzer sey, gegen sich.

§. 72. Wer auf außergerichtliches, von dem Verlierer, oder in seinem Namen an ihm
ergangenes Befragen, den Fund ganz oder zum Theil ableugnet, ist ein unredlicher Besitzer.

§. 73. Wer auf Befragen des Richters sich eines solchen Leugnens schuldig macht, ist als ein
Dieb zu betrachten.

Dritter Abschnitt
Von gefundenen Schätzen
Begriff.
§. 74. Unter Schätzen werden hier alle Sachen von einigem Werthe verstanden, die über oder
unter der Erde verborgen liegen, in so fern der Eigenthümer derselben unbekannt ist.

§. 75. Wer einen Schatz findet, muß davon der Obrigkeit sofort Anzeige machen.

§. 76. Wegen Aufbewahrung des gefundenen Schatzes, Ausforschung des Eigenthümers, und
öffentlicher Vorladung desselben, muß eben so, wie bey gefundnen Sachen verfahren werden.
(§. 23-42.)

§. 77. Meldet sich vor dem Aufgebote jemand als Eigenthümer zu dem gefundnen Schatze,
oder als dessen Erbe; er kann aber sein Recht nicht binnen sechs Wochen vollständig
nachweisen: So muß dennoch mit der öffentlichen Vorladung verfahren werden.

§. 78. Inzwischen bleibt dem Ansprechenden die weitere Ausführung seines Rechts, auch
während des Aufgebotes, vorbehalten.

§. 79. Es bedarf keines Aufgebotes, wenn aus der Beschaffenheit des entdeckten Schatzes
selbst sich ergiebt, daß derselbe schon seit Einem oder mehrern Jahrhunderten verborgen
gewesen sey.

§. 80. Doch muß der Richter die Umstände, woraus dieses erhellen soll, jedesmal genau
prüfen, und wenn es ein Unterrichter ist, von dem Landes-Justizcollegio der Provinz
Vorbescheidung: ob mit dem Aufgebote verfahren werden soll, oder nicht, einholen.

Rechte des Finders und des Eigenthümers, auf dessen Grunde ein Schatz gefunden worden.
§. 81. Ist der Eigenthümer des Schatzes nicht auszumitteln, so gehört der Schatz, in so fern
derselbe aus Sachen besteht, die vom gemeinen Verkehre nicht ausgenommen sind,
demjenigen, welcher ihn auf seinem eignen Grunde gefunden hat.

§. 82. Hat jemand einen Schatz auf fremdem Grunde, jedoch ohne besonderes Nachsuchen
gefunden, so gebührt die eine Hälfte dem Finder, und die andre dem Eigenthümer des
Grundes.

§. 83. Ein Gleiches findet statt, wenn Gesinde oder Arbeitsleute, bey ihren gewöhnlichen



Verrichtungen, einen Schatz entdecken.

§. 84. Ferner alsdann, wenn jemand, mit Bewilligung des Eigenthümers, auf fremdem Grunde
nach einem Schatze gesucht, und dergleichen wirklich entdeckt hat; in so fern nicht durch
besondre Verabredungen unter den Parteyen, wegen der Belohnung des Finders ein Anderes
bestimmt ist.

§. 85. Wer aber ohne Bewilligung des Eigenthümers auf fremdem Grunde Schätze sucht und
findet, kann keine Belohnung fordern, sondern die ihm sonst gebührende Hälfte fällt dem
Fiskus anheim.

§. 86. Wer zur Nachsuchung von Schätzen vermeintlicher Zaubermittel, durch Geisterbannen,
Citiren der Verstorbnen, oder andrer dergleichen Gaukeleyen, es sey aus Betrug oder
Aberglauben, sich bedient; der verliert, außer der sonst schon verwirkten Strafe, sein Anrecht
auf einen etwa zufälliger Weise wirklich gefundenen Schatz. (Th. II. Tit. XX. Abschn. VI.)

§. 87. Wer bey Nachsuchung eines Schatzes Polizeygesetzen, welche zur Verhütung von
Feuersbrünsten, oder andern gemeinen Beschädigungen gegeben sind, entgegen handelt, der
wird dadurch seines Anrechts auf den Schatz ebenfalls verlustig.

§. 88. In beyden Fällen (§. 86. 87.) tritt der Fiskus an die Stelle des Uebertreters.

§. 89. Der Eigenthümer sowohl als der Fiskus haben das Recht, von dem Finder, nach
bewandten Umständen, die eydliche Angabe seines Funds zu fordern.

Rechte mehrerer Miteigentümer und Gränznachbarn.
§. 90. Mehrere Miteigenthümer eines Grundstücks, auf welchem ein Schatz gefunden worden,
nehmen an den obbestimmten Rechten des Eigenthümers, nach dem Verhältnisse ihres Rechts
auf das Grundstück selbst, Antheil.

§. 91. Wird ein Schatz auf der Gränze gefunden, so wird das Eigenthum desselben zwischen
den Gränznachbarn gleich getheilt.

§. 92. Es macht dabey keinen Unterschied, wenn auch der Schatz nicht grade in der Mitte
gefunden wäre, sondern den Grund eines oder des andern Nachbars mehr oder weniger
berührt hätte.

§. 93. Ist einer der Miteigenthümer oder Gränznachbarn zugleich der Finder, so gebühren ihm
noch außerdem, auf die Antheile der übrigen Interessenten, die Rechte des Finders.

Rechte in Ansehung des Schatzes bey getheiltem oder eingeschränktem Eigenthume.
§. 94. Das Recht des Eigenthümers auf einen Schatz kommt dem nutzbaren Eigenthümer
allein zu, und derjenige, welchem bloß ein Antheil an der Proprietät zusteht, kann darauf
keinen Anspruch machen.

§. 95. Auch der Fideicommiß-Besitzer und Erbzinsmann haben die Rechte des Eigenthümers
an einem Schatze, welcher auf dem von ihnen solchergestalt besessenen Grundstücke
gefunden worden.

§. 96. Der auf einem Lehn-, Fideicommiß-, oder Erbzinsgute gefundene Schatz wird das freye
Eigenthum des Besitzers.

§. 97. Der bloße Nießbraucher, ingleichen der Erbpächter, hat an einem solchen Schatze
keinen Antheil.

§. 98. Der, welchem bloß das Eigenthum einer Oberfläche oder eines darauf errichteten
Gebäudes, nicht aber des Grundes und Bodens zukommt, kann nur an einem über der Erde
gefundenen Schatze der Rechte des Eigenthümers sich anmaßen.

§. 99. So lange ein verkauftes Grundstück dem Käufer noch nicht übergeben ist, hat der
Verkäufer das Recht des Eigenthümers auf einen in der Zwischenzeit entdeckten Schatz.



§. 100. Ist jedoch die Gefahr der Sache auf den Käufer bereits übergegangen, so gebührt ihm
auch der Nutzen von einem solchen Schatze.

§. 101. Hat der Käufer von dem auf dem Grundstücke verborgenen Schatze Wissenschaft
gehabt, und es dem Verkäufer nicht angezeigt, so kann er in der Folge bloß als Finder
angesehen werden.

Rechtliche Folgen der Uebertretung gesetzlicher Vorschriften in Ansehung der Schätze.
§. 102. Wer bey einem auf fremdem Grunde und Boden gefundenen Schatze die Vorschriften
der Gesetze vernachläßigt; die Anzeige binnen vier Wochen zu thun unterläßt; oder gar den
Fund ableugnet; gegen den gilt alles das, was in gleichem Falle gegen den Finder verlorner
Sachen verordnet ist. (§. 70-73.)

§. 103. Wer aber in Ansehung eines auf eignem Grunde und Boden gefundenen Schatzes einer
gleichen Vernachläßigung der gesetzlichen Vorschriften sich schuldig macht; der soll dafür,
nach Verhältniß der Umstände, der Beträchtlichkeit des Schatzes, und seiner sich ergebenden
unerlaubten Absicht bey der Verheimlichung, mit einer Geldstrafe bis zur Hälfte des Werths
des daran ihm gebührenden Antheils belegt werden.

§. 104. Verborgene Sachen, deren Eigenthümer nicht zweifelhaft ist, oder leicht entdeckt
werden kann, können niemals als gefundene Schätze angesehen und behandelt werden.

§. 105. Ist aber der, welcher die Sache verborgen hatte, gestorben; so kann derjenige, welcher
durch seine Anzeige oder Entdeckung den Erben zu dem Genüsse der Sache, den sie sonst
wahrscheinlich hätten entbehren müssen, verholfen hat, in so fern keine besondre
Verpflichtung zur unentgeltlichen Vorsorge für das Beste der Erben bey ihm obwaltet, die
nach §. 62. sqq. einem Finder ausgesetzte Belohnung fordern.

Von Naturschätzen.
§. 106. In wie fern die unter der Erde verborgenen Naturschätze von Privatpersonen
aufgesucht und in Besitz genommen werden können, ist gehörigen Orts bestimmt. (Th. II. Tit.
XVI. Abschn. IV.)

Vierter Abschnitt
Vom Thierfange
1) Vom Thierfange überhaupt.
§. 107. Das Recht des Thierfanges erstreckt sich nur auf solche Thiere, welche noch von
keinem Menschen gefangen und gebändigt worden.

§. 108. Doch sind auch eingefangene und zahm gemachte Thiere, wenn sie in ihre natürliche
Wildheit zurückgekehrt waren, ein Gegenstand des Thierfangs.

§. 109. Thiere, welche zwar frey herumschweifen, aber an den ihnen bestimmten Ort
zurückzukehren pflegen, gehören nicht zum Thierfange.

§. 110. Sie gehören aber dazu, so bald sie die Gewohnheit, zurückzukehren, abgelegt haben.

§. 111. Tauben, welche jemand hält, ohne ein wirkliches Recht dazu zu haben, sind, wenn sie
im Freyen betroffen werden, ein Gegenstand des Thierfangs.

§. 112. Wer das Recht habe, Tauben zu halten, ist in den Provinzialgesetzen bestimmt.

§. 113. Wo diese nichts besonderes festsetzen, sind nur diejenigen, welche tragbare Aecker in
der Feldflur eigenthümlich besitzen, oder dieselben statt des Eigenthümers benutzen, nach
Verhältniß des Ackermaaßes Tauben zu halten berechtigt.

§. 114. Insekten und andere Thiere, welche nach §. 107. bis 111. ein Gegenstand des Thier-
Fanges, und weder zur Jagdt noch zur Fischereygerechtigkeit geschlagen sind, können von
einem jeden eingefangen werden.



§. 115. Wer in der Absicht, dergleichen Thiere zu fangen, fremden Grund und Boden ohne
Vorwissen oder wider den Willen des Eigenthümers betreten hat, muß das Gefangene dem
Eigenthümer auf desselben Verlangen unentgeltlich ausliefern.

§. 116. Hat der Eigenthümer auf seinem Grunde und Boden zu einem erlaubten Thierfange
Anstalten gemacht, so darf kein Anderer die daselbst eingefangenen Thiere, bey Strafe des
Diebstahls, wegnehmen.

§. 117. Vogeleyer und junge Vögel sind, so weit es die Polizeygesetze nicht ausdrücklich
verbieten, ein Gegenstand des freyen Thierfangs.

2) insonderheit von Bienen.
§. 118. Bienen auf seinem Eigenthume zu halten, ist einem jeden erlaubt.

§. 119. Das Recht, Bienen in der Heide zu halten, steht nur dem Eigenthümer des Forstes zu.

§. 120. Diesem kann auch der Hütungsberechtigte das Halten der Bienen nicht untersagen.

§. 121. Auf zahme Bienenschwärme hat der Eigenthümer des Mutterstocks ein
ausschließendes Recht.

§. 122. Er kann die schwärmenden Bienen auch auf fremden Grund und Boden verfolgen und
daselbst einfangen.

§. 123. Doch muß er dem Eigenthümer des Grundes und Bodens für alle bey solcher
Gelegenheit verursachte Beschädigungen gerecht werden.

§. 124. So bald der Eigenthümer des schwärmenden Stocks die Verfolgung gänzlich
aufgegeben hat; ist der Eigenthümer des Grundes und Bodens, auf welchem der Schwarm
gefunden wird, denselben einzufangen berechtigt.

§. 125. In Ansehung desjenigen, der wilde oder von dem Eigenthümer verlassene Bienen auf
fremdem Grunde und Boden einfängt, findet die Vorschrift §. 115. Anwendung.

§. 126. Die Polizeyobrigkeit jedes Orts ist berechtigt, Verfügungen zu treffen, wodurch das
Rauben der Bienen verhindert, und diejenigen Stöcke, unter denen es eingerissen ist. davon
wieder entwöhnt werden.

3) Von der Jagdt.
§. 127. Jagdtbare wilde Thiere darf nur der, welcher die Jagdtgerechtigkeit hat, unter den in
den Polizeygesetzen des Landes vorgeschriebenen Einschränkungen, schießen, hetzen, beizen,
fangen, oder auf andre Art sich zueignen. (Th. II. Tit. XVI. Abschn. III.)

§. 128. Die Besitznehmung durch die Jagdt ist erst alsdann für vollendet zu achten, wenn das
Thier todt oder lebendig in die Gewalt des Jagenden gekommen ist.

§. 129. Ein Thier, welches bloß angeschossen worden, oder aus dem Netze entkommen ist,
befindet sich noch in seiner natürlichen Freyheit.

Von der Jagdtfolge.
§. 130. Wo die Jagdtfolge üblich ist, darf angeschossenes oder angehetztes Wild, auch auf
fremdem Reviere, so lange verfolgt werden, als der Spürhund die Färthe noch nicht verloren
hat.

§. 131. Wer die Jagdtfolge ausüben will, muß nachweisen, daß das verfolgte Wild auf seinem
Reviere wirklich verwundet oder angehetzt worden.

§. 132. Zum Beweise, wo das Wild angeschossen worden, sind die auf dem Orte befindliche
Farbe oder Haare hinreichend.

§. 133. Wer die Jagdtfolge ausübt, muß das Gewehr auf seinem Reviere zurücklassen.



§. 134. Ist das verfolgte Wild auf dem Jagdtreviere eines Andern von diesem schon
eingefangen, so muß der Verfolgende sogleich mit eingekoppelten Hunden zurückkehren.

§. 135. Ein Gleiches muß geschehen, so bald die Hunde die Spur des verfolgten Wildes
verlassen.

§. 136. Das bey Ausübung der Jagdtfolge gefällte oder gefangene Wild darf nur in Gegenwart
des Jagdtberechtigten des Orts, oder herbeygerufener unpartheyischer Zeugen, aus dem
fremden Reviere weggebracht werden.

§. 137. Unter obigen Einschränkungen (§. 131. sqq.) wird im zweifelhaften Falle vermuthet,
daß die Jagdtfolge üblich sey.

§. 138. Wer die Jagdtfolge ausübt, haftet für allen Schaden, welcher dadurch auf fremden
Saatfeldern und Wiesen angerichtet worden.

§. 139. Ist angeschossenes Wild entkommen, oder hat sonst die Jagdtfolge nicht statt
gefunden; so ist der Jagende schuldig, dem Inhaber desjenigen angränzenden Reviers, wohin
das Wild auf der Flucht sich gewendet hat, von dem Anschusse binnen vier und zwanzig
Stunden, bey Einem bis Fünf Thalern Strafe, Nachricht zu geben.

§. 140. Doch versteht sich dieses nur von angeschossenem hohen Wilde, und die Anzeige
geschieht auf Kosten des Berechtigten.

Von Wildschaden und dessen Verhütung.
§. 141. Durch Klappern, aufgestellte Schreckbilder, oder sogenannte Scheusale, durch Zäune
und durch kleine oder gemeine Haushunde, kann jeder das Wild von seinen Besitzungen
abhalten.

§. 142. Doch müssen die Zäune, den Polizeygesetzen gemäß, dergestalt eingerichtet seyn, daß
sie nicht zur Beschädigung des Wildes gereichen.

§. 143. Auch darf niemand, unter dem Vorwande, das Wild dadurch abzuhalten, gemeine
Hunde ungeknüppelt herumlaufen lassen.

§. 144. Wer hohes Wild auf seinem Reviere in ungewöhnlicher Menge hegen will, ist schuldig
solche Veranstaltungen zu treffen, daß die angrenzenden bebaueten Ländereyen gegen die
Beschädigungen desselben gesichert werden.

§. 145. Sind keine andere Mittel zur Abwendung solcher Beschädigungen vorhanden, so
können die Besitzer der angränzenden Ländereyen darauf antragen, daß der Jagdtberechtigte
auf seine Kosten tüchtige Wildzäune anlege und unterhalte.

§. 146. Macht sich der Jagdtberechtigte in Anlegung oder Unterhaltung solcher
Veranstaltungen einer Nachläßigkeit schuldig, so haftet er für allen durch das Wild in der
Nachbarschaft verursachten Schaden.

§. 147. So lange der Jagdtberechtigte sich eines Mißbrauchs in Hegung des Wildes nicht
schuldig macht, sind die Besitzer der angränzenden Ländereyen schuldig und befugt, die nach
den Jagdt- und Forstordnungen der Provinz zuläßigen Mittel zur Abwendung des
Wildschadens selbst vorzukehren.

§. 148. Wie die Anmaaßungen eines unbefugten Jagdtrechts, und die Störungen oder
Beeinträchtigungen fremder Jagdtgerechtigkeiten zu verhüten und zu bestrafen, ist gehörigen
Orts bestimmt. (Th. II. Tit. XX. Abschn. VII.)

Fälle, wo das Wild auch ohne Jagdtgerechtigkeit gefangen oder getödtet werden kann.
§. 149. Das Wild, welches sich in Gärten, Höfe, oder andere an die Wohngebäude stoßende
geschlossene Plätze eingedrungen hat, kann ein jeder fangen oder tödten.

§. 150. Er darf sich aber dazu keines Schießgewehrs bedienen, und muß das gefangene oder



erlegte Wild dem Jagdtberechtigten abliefern.

§. 151. Der Jagdtberechtigte hingegen ist schuldig, das gewöhnliche Schießgeld dafür zu
bezahlen; oder muß, wenn er dieses nicht will, das Wild dem, welcher es gefangen oder erlegt
hat, überlassen.

§. 152. Wo sich Wölfe aufhalten, mag jeder Grundbesitzer an abgelegenen Orten Wolfsgruben
anlegen.

§. 153. Damit aber niemand dadurch Schaden leide, müssen dergleichen Gruben gegen
Menschen und Vieh tüchtig umrückt werden.

§. 154. Hat sich andres jagdtbares Wild in diesen Gruben gefangen, so muß dasselbe sofort
wieder in Freyheit gesetzt oder dem Jagdtberechtigten gegen Erlegung des Schußgeldes
ausgeliefert werden.

§. 155. Wird jemand von wilden Thieren angefallen, so sind ihm, zur Verteidigung seines
Lebens und seiner Gesundheit, alle Mittel, dieselben von sich abzuhalten oder zu tödten,
erlaubt.

§. 156. Wilde und andere reißende Thiere bleiben demjenigen, welcher sie bey solcher
Gelegenheit gefangen oder getödtet hat, eigen.

§. 157. Sind aber Hirsche, Schweine, oder anderes dergleichen Wild, bey solchen
Gelegenheiten gefangen und getödtet worden, so müssen sie dem Jagdtberechtigten, gegen
Ersatz des Schußgeldes, ausgeliefert werden.

Von Jagdtgerechtigkeiten auf fremden Revieren.
§. 158. Die Jagdtgerechtigkeit auf fremdem Grunde und Boden, oder auf dem Jagdtreviere
eines andern, ist nach den Gesetzen von Dienstbarkeiten zu beurtheilen. (Tit. XXII.)

Von der Mitjagdt.
§. 159. Wer in demselben Reviere mit Andern zu jagen berechtigt ist, darf sein Recht nur in
eigner Person oder durch seine Jäger ausüben.

§. 160. Doch kann dem Pächter eines ganzen Guts auch die Ausübung der dem Gute
zukommenden Mitjagdt zugleich überlassen werden.

§. 161. Ein nur zur Mitjagdt Berechtigter darf zur Ausübung derselben nicht mehr Jäger
annehmen, als bisher gewöhnlich gehalten worden.

§. 162. Wenn gleich bey Gütertheilungen den Besitzern der getheilten Güter die Mitjagdt
vorbehalten wird, so dürfen doch dieselben zusammen nur so viel Jäger halten, als vor der
Theilung gewesen sind.

§. 163. Ist vor der Theilung nur Ein Jäger gehalten worden, so können die zur Mitjagdt
Berechtigten dieselbe zwar jeder für seine Person, übrigens aber nur durch Einen
Gesammtschützen ausüben.

§. 164. Wer die Erlaubniß zur Jagdt von einem Jagdtberechtigten nur für sich selbst erhalten
hat, darf dieselbe keinem Andern übertragen.

Von Koppeljagdten.
§. 165. Bey der Koppel- und Gesammtjagdt ist zwar das Recht zu jagen, nicht aber das
gefällte Wild, gemeinschaftlich.

§. 166. In der Rege (=Regel) kann der, welcher die Koppel-, Gesammt-, Mit- oder Beyjagdt
hat, dieselbe auch ohne Vorwissen seiner Mitinteressenten ausüben.

§. 167. Hingegen muß, in dergleichen Falle, das Vorhaben, ein Klopf- oder Treibejagen zu
halten, dem Mitberechtigten drey Tage vorher bekannt gemacht werden.



§. 168. Diesem steht alsdann frey, mit dem andern gemeine Sache zu machen.

§. 169. Wer nur mit der niedern oder mittlern Jagdt beliehen ist, darf, ohne Erlaubniß dessen,
welchem auf demselben Reviere die hohe Jagdt zusteht, kein Klopf- oder Treibejagen
vornehmen.

4) Von der Fischerey. Gegenstand derselben.
§. 170. So weit jemand mit der Fischereygerechtigkeit in Strömen, Seen und andern
Gewässern versehen ist, so weit hat er ein ausschließendes Recht, sich alle in diesen Wässern
lebende Thiere zuzueignen. (Th. II. Tit. XV. Abschn. II.)

§. 171. Der Fang solcher Thiere, die zugleich im Wasser und auf dem Lande leben, (der
Amphibien), gehört zur Jagdt, wenn er mit Schießgewehr, Fallen oder Schlageisen geschieht.

§. 172. Der Fang der Fischottern und Biber gehört allemal zur Jagdt.

§. 173. Wasservögel sind nur ein Gegenstand des Jagdtrechts.

§. 174. In so fern jedoch jagdtbare Zugvögel, außer der Hegezeit, mit Fischernetzen unter dem
Wasser gefangen werden können, ist solches dem Fischereyberechtigten erlaubt.

§. 175. Alle andere Wasserthiere und Amphibien, welche mit Fischernetzen, Angeln, oder mit
der Hand im Wasser gefangen werden, gehören dem Fischereyberechtigten.

Von Fischen in geschlossenen und ungeschlossenen Gewässern.
§. 176. Teiche, Hälter, Seen, und andere geschlossene Gewässer, welche sich nicht über die
Gränze des Grundstücks erstrecken, in welchem sie liegen, sind in der Regel als das
Eigenthum des Grundherrn anzusehen.

§. 177. Die Fische in solchen Privatgewässern gehören also auch dem Eigenthümer des
Grundstücks.

§. 178. Wenn Fische, die in solchen Gewässern gehegt werden, bey großem Wasser oder bey
einem Durchbruche des Dammes austreten; so können sie von dem Eigenthümer auch auf
fremdem Grunde wieder eingefangen werden.

§. 179. Bis in Flüsse oder Ströme hingegen, oder in andere Gewässer, worin ein Dritter das
Recht zu fischen hat, findet die Verfolgung nur in so weit statt, als der Eigenthümer sichere
Merkmale anzugeben vermag, wodurch seine ausgetretene Fische von denjenigen, die in dem
andern Gewässer befindlich sind, sich hinlänglich unterscheiden.

§. 180. Wenn Flüsse, Bäche oder andere uneingeschlossene Gewässer austreten, so kann der,
welcher darin zu fischen berechtigt ist, die ausgetretenen Fische in der Regel nicht verfolgen.

§. 181. Vielmehr gehören diese demjenigen, auf dessen Grunde das ausgetretene Wasser
stehen bleibt.

§. 182. Bleiben die Fische, nach abgelaufenem Wasser, in Lachen zurück, die jemand zu
befischen das Recht hat, so kann dieser auch solche Fische sich zueignen.

§. 183. Es darf aber niemand die Fische durch Netze, Zäune, Dämme, oder andere
Wehrungen, an der Rückkehr in den Strom verhindern.

Polizeygesetze bey Ausübung der Fischerey.
§. 184. Jeder Eigenthümer mag auf seinem Grunde und Boden, unter Beobachtung der
Landes-Polizeygesetze, Fischteiche anlegen.

§. 185. Die Fischerey in Teichen und eingeschlossenen Privatgewässern, ist jeder
Eigenthümer nach eignem Gutfinden auszuüben berechtigt.

§. 186. In öffentlichen aber, so wie in nicht eingeschlossenen Privatgewässern, müssen bey



Ausübung derselben, die Vorschriften der Polizeygesetze wegen der Laichzeit, des verbotenen
Fischerzeuges, und was sonst darin zur Verhütung des Ruins der Fischerey verordnet ist,
genau befolgt werden.

§. 187. Auch in Privatflüssen, worin mehrere die Fischereygerechtigkeit haben, darf niemand,
der nicht ein besonderes Recht dazu erworben hat, durch Versetzung des Flusses ober- oder
unterhalb, den freyen Gang der Fische hindern.§. 188. Auf öffentlichen Gewässern soll
niemand zum Nachtheil der Fischereyberechtigten Enten halten.

§. 189. Enten, welche die Besitzer der an Privatflüsse und Teiche stoßenden Grundstücke
ohne ausdrückliche Erlaubniß des Fischereyberechtigten halten, ist dieser, wenn sie auf dem
Wasser betroffen werden, zu pfänden oder zu tödten wohl befugt.

§. 190. Wer ohne Recht und Erlaubniß fischt und krebst, verliert, außer dem, was er gefangen
hat. auch die bey sich habenden Netze und Fischergeräthe. (Tn. II. Tit. XX. Abschn. XIX.)

Schranken der Fischereygerechtigkeit.
§. 191. Wer bloß die Fischereygerechtigkeit hat, darf sich deswegen in dem Strome oder
Gewässer anderer Rechte des Grundeigenthümers nicht anmaßen.

§. 192. Werden also bey Gelegenheit des Fischfangs andre Sachen gefunden und entdeckt, so
gelten in Ansehung derselben die Vorschriften des zweyten und dritten Abschnitts.

Fünfter Abschnitt
Von der Beute
Von der Beute überhaupt.
§. 193. Das Recht, im Kriege Beute zu machen, kann nur mit Genehmigung des Staats erlangt
werden.

§. 194. Wem der Staat dieses Recht ertheiht hat, der erwirbt durch die bloße Besitzergreifung
das Eigenthum der erbeuteten Sache.

§. 195. Wer Kriegs- oder Mundvorräthe erbeutet, der muß dieselben zum Gebrauch des Staats
abliefern.

§. 196. Alle andere Sachen, welche bey dem feindlichen Kriegsheere, oder bey den unter den
Waffen befindlichen Feinden, ingleichen bey feindlichen Marketendern und Lieferanten
angetroffen werden, sind als Beute zu betrachten.

§. 197. Das Eigenthum feindlicher Unterthanen, die weder zur Armee gehören, noch derselben
folgen, kann nur zur Beute gemacht werden, wenn der Befehlshaber der Truppen die
ausdrückliche Erlaubniß dazu gegeben hat.

§. 198. Unbewegliches Eigenthum ist niemals ein Gegenstand der Beute.

§. 199. Bewegliche Sachen, die der Feind weggenommen und veräußert hat, kann der vorige
Eigenthümer gegen Erstattung desjenigen, was dafür gezahlt worden, zurückfordern.

§. 200. Hat der Feind die erbeutete Sache verschenkt, so muß der Besitzer dieselbe dem
vorigen Eigenthümer unentgeltlich zurückgeben.

§. 201. Die Beute ist erst alsdann für erobert zu achten, wenn sie von den Truppen, welche sie
gemacht haben, bis in ihr Lager, Nachtquartier, oder sonst in völlige Sicherheit gebracht
worden.

§. 202. So lange der Feind noch verfolgt wird, bleibt dem vorigen Eigenthümer der ihm
wieder abgenommenen Sachen sein Recht darauf vorbehalten.

§. 203. Den Truppen, welche dem Feinde die Beute wieder abnehmen, soll von dem
Kriegsgericht eine nach den Umständen billig gefundne Belohnung, welche die Eigenthümer



bey der Zurücknahme entrichten müssen, ausgesetzt werden.

§. 204. In so fern zu dergleichen wiedereroberten Beute kein Eigenthümer sich meldet,
verbleibt dieselbe den Truppen, die sie dem Feinde wieder abgenommen haben.

Von der Kaperey insonderheit.
§. 205. Privatpersonen, welche Kaperschiffe auszurüsten Vorhabens sind, müssen zu diesem
Behufe sich Kaperbriefe ertheilen lassen.

§. 206. Wer ohne diese auf Kaperey ausgeht, wird als ein Seeräuber angesehn.

§. 207. In Ansehung der Kapereyen findet der Regel nach alles statt, was vorstehend vom
Beutemachen verordnet ist.

§. 208. Güter und Schiffe, welche von Kapern weggenommen werden, sind erst für verloren
anzusehen, wenn dieselben in einem feindlichen oder neutralen Hafen aufgebracht worden.

§. 209. Sind sie noch vorher durch Kaper, die unter dem Schutze derjenigen Macht, welcher
der Eigenthümer unterworfen ist, oder einer mit derselben im Bunde stehenden Macht,
Kaperey treiben, dem Feinde wieder abgenommen worden, so müssen sie dem Eigenthümer
für den dritten Theil des Werths verabfolgt werden.

§. 210. Ist dergleichen Beute dem Feinde von Kriegsschiffen des Staats, oder dessen
Bundesgenossen wieder abgenommen worden, so findet, zum Besten der Eroberer, dasjenige
statt, was oben §. 203. in Ansehung der Landtruppen verordnet ist.

§. 211. Was für Sachen und Waaren durch Kaperey erworben werden können, ist nach dem
Inhalt der Kaperbriefe, und nach den zwischen den kriegführenden und neutralen Mächten
bestehenden Traktaten zu beurtheilen.

§. 212. Wo diese nichts bestimmen, sind alle Waaren und Güter feindlicher Unterthanen,
welche auf feindlichen Schiffen gefunden werden, für gute Beute anzusehen.

§. 213. Dagegen soll den Unterthanen freundschaftlicher oder neutraler Mächte ihr auf
feindlichen Schiffen gefundnes Eigenthum nicht vorenthalten werden.

§. 214. Auch das Eigenthum feindlicher Unterthanen, welches sich auf neutralen Schiffen
befindet, ist frey.

§. 215. Ein gleiches gilt von dem Eigenthume feindlicher Unterthanen, welches dieselben den
Postschiffen und Paketbooten des gegen ihren Landesherrn kriegführenden Staats anvertrauet
haben.

§. 216. Alles vorstehende (§. 213. 214. 215.) findet jedoch nur in so fern statt, als dergleichen
Güter und Sachen nicht unter die verbotenen Waaren gehören.

§. 217. Was verbotene Waaren sind, ist in der Lehre von Versicherungen bestimmt. (Th. II.
Tit. VIII. Sect XIII.)

§. 218. Alles, was nach einem kundbar belagerten oder eingeschlossenen Hafen geführt wird,
ist als verbotene Waare zu betrachten.

§. 219. Für eingeschlossen ist ein Hafen zu achten, wenn derselbe durch eine feindliche
Landbatterie, oder durch Kriegschiffe, die vor dem Hafen stationirt sind, gesperrt ist.

Sechster Abschnitt
Von der Erwerbung der An- und Zuwüchse
1) Von Früchten.
§. 220. Nutzungen einer Sache, die nach dem Laufe der Natur, mit oder ohne hinzukommende
Bearbeitung, aus ihr selbst entstehen, werden Früchte genannt.



§. 221. Die Früchte einer Sache sind, gleich bey ihrem Entstehen, das Eigenthum desjenigen,
welcher das Nutzungsrecht der Sache hat.

§. 222. Vermehrungen und Verbesserungen einer Sache, die, es sey durch Natur oder Kunst,
von außen her bewirkt worden, heißen An- und Zuwüchse.

2) Von abgerissenem Lande.
§. 223. Wird durch die Gewalt des Strohms ein Stück Landes weggerückt, und an ein fremdes
Ufer angelegt, oder auf dasselbe geworfen, so ist der vorige Besitzer ein solches Stück noch
innerhalb Jahresfrist wegzunehmen berechtigt.

§. 224. Hat der vorige Besitzer ein Jahr, ohne sein Recht geltend zu machen, verstreichen
lassen, so ist der Eigenthümer des dadurch verbreiteten Ufers das angelegte Stück durch die
Besitzergreifung sich zuzueignen wohl befugt.

3) Von der Alluvion.
§. 225. Verbreitungen des Ufers durch das allmählige Anspülen fremder Erdtheile kommen
demjenigen zu gute, welchem das Ufer gehört. (Th. n. Tit. XV. Abschn. II.)

§. 226. Auch neu anwachsende Erdzungen und Halbinseln, welche nach und nach entstanden
sind, gehören demjenigen, an dessen Ufer sich dieselben angesetzt haben.

§. 227. In beyden Fällen §. 225. 226. bedarf es zur Erwerbung des Eigenthums weiter keiner
Besitzergreifung.

§. 228. Auch wenn dergleichen Anspülungen oder Erdzungen sich, der Breite nach, in das
Flußbette hinein, und selbst bis über die Mitte desselben erstrecken, kann dennoch der
Besitzer des gegenüber liegenden Ufers darauf keinen Anspruch machen.

§. 229. Wohl aber ist er berechtigt, an seinem Ufer solche Veranstaltungen zu treffen,
wodurch die fernere Verbreitung des gegenüber liegenden Ufers verhindert wird.

§. 230. Buhnen hingegen, und andre Anlagen, wodurch der einmal vorhandene Anwuchs der
Gefahr, wieder weggespült zu werden, ausgesetzt wird, darf, ohne Erlaubniß des Staats,
niemand anlegen.

§. 231. Diese Erlaubniß soll nur alsdann ertheilt werden, wenn durch die entstandene
Anspülung oder Erdzunge eine dem Nachbar nachtheilige Veränderung in dem Laufe des
Flusses entsteht, welche derselbe durch die gewöhnlichen Uferbefestigungen nicht abwenden
kann.

§. 232. Das Eigenthumsrecht des Uferbesitzers über die an sein Ufer stoßenden Anspülungen
und Erdzungen erstreckt sich nur so weit, als seine Gränze der Länge nach, reicht.

§. 233. Wird also dergleichen Anwuchs mit der Zeit über seine Gränze hinaus verlängert, so
ist das über seine Gränze hinaus gehende Stück des Anwuchses, oder der Erdzunge, das
Eigenthum des benachbarten Uferbesitzers.

§. 234. Diese Vorschrift findet auch alsdann statt, wenn das über die Gränze des Nachbars
hinausgehende Stück der Erdzunge oder Halbinsel mit dem Ufer des Nachbars noch nicht
zusammenhängt.

§. 235. Hat jedoch, in beyden Fällen, der benachbarte Uferbesitzer geschehen lassen, daß der,
an dessen Ufer der Anwuchs oder die Erdzunge sich zuerst angesetzt hatte, dieselbe auch über
seine Gränze hinaus, durch drey auf einander folgende Jahre ruhig nutzen dürfen; so hat
letzterer das Eigenthum eines solchen Stückes erworben.

§. 236. Das einem Uferbesitzer einmal zugefallene Eigenthum eines Anwuchses, oder einer
Halbinsel, geht nicht verloren, wenn auch dieselben in der Folge durch das Wasser von
seinem Ufer abgetrennt werden.



§. 237. Niemand darf durch Pflanzungen, oder andre Wasserbaue, das Anspülen an die Ufer
eines öffentlichen Flusses vorsetzüch befördern.

§. 238. Auch der daselbst wirklich angespülte Grund und Boden darf durch Bepflanzungen
nur in so fern befestigt werden, als der gewöhnliche Lauf des Wassers dadurch nicht gehemmt
wird.

§. 239. Dagegen ist jeder Uferbesitzer, das Ausreißen des Strohms, durch dazu dienliche
Uferbefestigungen zu verhindern, wohl befugt.

§. 240. Wenn das dem Ausreißen des Strohms ausgesetzte Ufer nicht anders, als durch solche
Anlagen, welche zugleich das Anspülen befördern, hinlänglich befestigt werden kann, so ist
der Uferbesitzer auch zu diesen berechtigt.

§. 241. Es dürfen aber dergleichen Anlagen in öffentliehen Flüssen, bey entstehendem
Widerspruche, nicht anders, als unter der ausdrücklichen Genehmigung des Staats, nach
vorhergegangner Untersuchung ihrer Nothwendigkeit, veranstaltet werden.

4) Von Inseln.
§. 242. So lange eine Erderhöhung in dem Flußbette eines Strohms bey gewöhnlichem
Wasserstande, mit einem gemeinen Fischernachen umfahren werden kann, ist sie als eine
Insel anzusehen.

§. 243. Erdflecke, die erweislich sonst ein Theil des festen Landes gewesen, und davon nur
durch Einbiegungen und Umströmungen des Flusses abgesondert worden sind, werden für
Inseln, im rechtlichen Sinne, nicht geachtet.

§. 244. Wo, nach den Provinzialgesetzen, die Inseln in öffentlichen Flüssen kein Vorbehalt
des Staats sind, da haben die Besitzer desjenigen Ufers, welchem sie am nächsten liegen, das
Recht, sich dieselben zuzueignen.

§. 245. Ein Gleiches gilt durchgehends von den in Privatflüssen entstehenden Inseln.

§. 246. Das Eigenthum der Inseln aber wird erst durch die wirkliche Besitznehmung
erworben.

§. 247. Welchem von beyden gegen einander über liegenden Ufern eine Insel am nächsten sey,
muß nach einer durch das Flußbette der Länge nach, zu ziehenden Linie beurtheilt werden.

§. 248. Die Breite des Flusses wird dabey nach Linien bestimmt, die von denjenigen Punkten
beyderseitiger bey gewöhnlichem Wasserstande sichtbarer Ufer, welche den beyden Enden
der Insel gegenüber liegen, queer über den Fluß gezogen werden.

§. 249. Diejenige der Länge nach gezogne Linie, welche jede dieser beyden Queerlinien in
ihrer Mitte durchschneidet, bestimmt; welchem Ufer die Insel am nächsten liege.

§. 250. Schneidet diese Mittellinie durch die Insel selbst, so kommt das Recht, sich die
dadurch bestimmten jedem Ufer am nächsten liegenden Antheile zuzueignen, den
beyderseitigen Uferbesitzern zu.

§. 251. Liegt die Insel, ihrer Länge nach, den Ufern mehrerer an einander gränzender Besitzer
gegenüber, so hat ein jeder von diesen Besitzern das Recht, sich den seinem Ufer gegenüber
liegenden Theil derselben zuzueignen.

§. 252. Der Antheil eines jeden dieser Uferbesitzer wird durch Linien bestimmt, welche von
den Punkten, wo eines jeden Gränze an den Fluß stößt, queer über den Fluß, grade nach der in
der Mitte desselben angenommenen Linie gezogen werden.

§. 253. Bey Bestimmung der Rechte der Uferbesitzer, auf eine ihren Ufern gegenüber liegende
Insel wird darauf: ob das Ufer mit Dämmen oder Teichen, mit oder ohne Vorland
eingeschlossen sey, oder nicht, keine Rücksicht genommen.



§. 254. Wenn jemand eine ganze Insel, die mehrern Ufern gegenüber liegt, oder deren über
seine Gränze hinaus gehenden Theil in Besitz nehmen will, so muß er diesen Vorsatz seinen
Nachbarn bekannt machen, und dieselben zur Erklärung: ob sie sich ihres Rechts ebenfalls
bedienen wollen, auffordern.

§. 255. Weigern sie sich dieser Erklärung, oder zögern sie damit, oder auch mit der Ausübung
ihres Rechts selbst; so kann der, welcher die Insel in Besitz nehmen will, auf die Vermittelung
des Staats antragen.

§. 256. Findet der Staat, daß die Benutzung der Insel dem gemeinen Wesen zuträglich sey,
und wollen, nach wiederholter Aufforderung, die übrigen Interessenten, innerhalb einer ihnen
zu bestimmenden Frist von ihrem Rechte keinen Gebrauch machen, so kann der Staat dem,
welcher sich zuerst gemeldet hat, auch die über seine Gränze hinauslaufenden Theile der Insel
zueignen.

§. 257. So weit jemand, auch ohne dergleichen ausdrückliche Bestimmung des Staats, eine
Insel drey Jahre hinter einander ruhig besessen und benutzt, hat er das Eigenthum der ganzen
Insel, selbst gegen solche Nachbarn, deren Ufer einem Theile derselben näher liegen, durch
Verjährung erworben.

§. 258. Findet der Staat nöthig, daß An- und Zuwüchse der Ufer, oder auch der Inseln,
durchgestochen oder weggeräumt werden, so müssen die Privatbesitzer derselben sich
dergleichen Verfügung zu allen Zeiten gefallen lassen.

§. 259. Geschieht das Wegräumen oder Durchstechen in einem öffentlichen Flusse, zur
Beförderung der Schiffahrt, oder zur Wiederherstellung des ordentlichen Laufs des Flusses, so
können die Privatbesitzer in der Regel keine Entschädigung fordern.

§. 260. In so fern jedoch eine solche Alluvion oder Insel schon seit länger als Fünfzig Jahren
besessen und genutzt worden, muß der Staat den Eigenthümern für den durch die
Wegräumung erleidenden Verlust billige Vergütung leisten.

§. 261. Geschieht die Wegräumung in einem Privatflusse, um denselben schiffbar zu machen,
so müssen die darunter leidenden Besitzer der Alluvionen und Inseln von dem Staate allemal
vollständig entschädigt werden.

§. 262. Eine gleiche Entschädigung muß denselben von den Flußnachbarn in allen Fällen zu
Theile werden, wenn der Staat dergleichen Durchstiche oder Wegräumungen zu ihrem Besten
und Vortheile auf ihren Antrag veranlaßt.

5) Von zugelandeten und verlaßnen Flußbetten.
§. 263. Soll ein Flußbette, oder andrer Graben und Canal, durch Verkrippungen oder andre
dergleichen Anstalten verengt oder zugelandet werden, so haben die angränzenden
Uferbesitzer das nächste Recht, sich den solchergestalt gewonnenen Grund und Boden durch
Besitznehmung zuzueignen.

§. 264. Wollen sie aber von diesem Rechte Gebrauch machen, so müssen sie, nach Verhältniß
ihrer Antheile an dem gewonnenen Lande, zu den Arbeiten und Kosten der Ausführung
beytragen.

§. 265. Das Recht eines jeden Uferbesitzers erstreckt sich in solchem Falle der Länge nach so
weit, als seine Gränze am Ufer geht, und der Breite nach bis zu der Mitte des vormaligen
Flußbettes.

§. 266. Diese Mitte wird auf die §. 248. sqq. vorgeschriebene Art bestimmt.

§. 267. Das Bette abgelassener Landseen verbleibt den Eigenthümern des Sees, nach
Verhältniß des jedem von ihnen an dem See selbst zugestandenen Eigenthumsrechts.

§. 268. Sind die Eigenthumsantheile der mehreren Interessenten in dem See selbst nicht



bestimmt gewesen, so wird der abgelassene Grund unter die Uferbesitzer nach den §. 265.
vorgeschriebenen Grundsätzen vertheilt.

§. 269. Doch muß von diesen derjenige, welcher, ohne selbst Uferbesitzer zu seyn, nutzbare
Rechte in dem See auszuüben hatte, verhältnißmäßig entschädigt werden.

§. 270. So weit die in einem Flusse entstehenden Inseln den benachbarten Uferbesitzern
gehören, so weit gehört ihnen auch das von dem Wasser verlassene Flußbette.

§. 271. Doch müssen diejenigen Unterthanen des Staats, welche durch den neuen Canal des
Flusses an ihrem Eigenthume gelitten haben, vorzüglich aus dem verlassenen Flußbette oder
dessen Werthe entschädigt werden.

§. 272. Ueberströmungen, welche durch die Gewalt des Wassers veranlaßt worden, und nur
eine Zeit lang dauren, wirken keine Veränderung in dem Eigenthume der überströmten
Grundstücke.

§. 273. Ist aber der ehemalige Eigenthümer des neuen Canals bereits auf andere Art schadlos
gehalten worden, so fällt das wieder verlassene neue Flußbette, so weit es nicht nach §. 271.
zur fernern Entschädigung gebraucht wird, demjenigen zu, welcher dem Erstern die
Schadloshaltung geleistet hat.

§. 274. Wegen einer bloßen Schmälerung oder Erweiterung des Flußbettes, welche durch die
Natur selbst veranlaßt worden, kann keine Vergütung gefordert werden.

6) Vom Säen und Pflanzen.
§. 275. Das Eigenthum des Saamens oder der Pflanzen, womit fremder Grund und Boden
bestellt worden, fällt, sobald ersterer ausgesäet ist, und leztere Wurzeln getrieben haben,
demjenigen anheim, welchem das Nutzungsrecht des Bodens zukommt.

§. 276. Will der Nutzungsberechtigte des Bodens die Früchte genießen, so muß er dem
Andern den Werth des Saamens oder der Pflanzen, nebst den Bestellungskosten, vergüten.

§. 277. Ist die Bestellung redlicher Weise geschehen, so müssen dem Bestellenden alle
erweislich verwendete Kosten erstattet werden.

§. 278. Hat aber derselbe sich der Bestellung eines fremden Ackers unredlicher Weise
angemaaßt, so kann er den Ersatz der Kosten nur so weit fordern, als dieselben, nach der in
jeder Provinz oder Gegend gewöhnlichen Art des Betriebs, wirthschaftlich verwendet worden.

§. 279. Will der Nutzungsberechtigte von der Bestellung keine Früchte ziehen, sondern den
Boden anders nutzen, so kann ihm dergleichen Verfügung nicht gewehrt werden.

§. 280. Alsdann kann der Säende oder Pflanzende bloß den Saamen oder die Pflanzen, so weit
es ohne Beschädigung des Grundstücks möglich ist, zurücknehmen.

§. 281. Will der Nutzungsberechtigte des Bodens die Früchte des Gesäeten oder Gepflanzten
dem Säenden oder Pflanzenden überlassen, so muß Letzterer dagegen dem Ersteren für die
entzogene Nutzung des Bodens, nach Verhältniß des Grades seiner Verschuldung, gerecht
werden.

§. 282. Wenn das Grundstück selbst von dem Säenden oder Pflanzenden redlicher Weise
besessen worden, so hat es, auch in Absicht der erfolgten Bestellung desselben, bey den
wegen der Rechte und Pflichten eines redlichen Besitzers überhaupt vorhandnen gesetzlichen
Bestimmungen sein Bewenden. (Tit. VII. §. 189. sqq.)

§. 283. Wer selbst oder durch Andere auf seinen Grund fremden Saamen säet, oder fremde
Pflanzen einsetzt, muß dem Eigenthümer derselben allemal den höchsten Preis, so wie er zur
Zeit der Bemächtigung des Saamens oder der Pflanzen gestanden hat, vergüten.

§. 284. Hat der Eigenthümer des Bodens betrüglich gehandelt, so ist er dem Eigenthümer des



Saamens oder der Pflanzen auch allen Vortheil, welcher demselben bey dieser Gelegenheit
entgangen ist, zu erstatten verbunden.

7) Vom Pflanzen der Bäume.
§. 285. Das Eigenthum eines auf der Gränze stehenden Baums gebührt dem, auf dessen
Grunde und Boden der Stamm aus der Erde kommt.

§. 286. Steht der Stamm selbst auf der Gränze, so haben beyde Nachbarn das Miteigenthum
des Baumes.

§. 287. Niemand ist die unter seinem Grunde und Boden fortlaufenden Wurzeln, oder die über
seine Gränze herüber hangenden Zweige eines fremden Baumes zu dulden verpflichtet.

§. 288. Will er aber selbige weghauen, so muß er das Holz dem Eigenthümer des Baumes
ausliefern.

§. 289. Duldet er hingegen dieselben, so ist er berechtigt, diejenigen Früchte sich zuzueignen,
welche der Eigenthümer nicht einsammeln kann, ohne den Grund des Nachbars zu berühren.

§. 290. Dergleichen Früchte darf der Eigenthümer auch nicht mit Instrumenten herüber
langen, oder durch das Herüberbeugen der Aeste an sich ziehen.

§. 291. Dagegen ist der Eigenthümer des Baumes die auf den Grund des Nachbars hinüber
hangenden Zweige auf seinem eignen Grunde und Boden wegzuhauen wohl befugt.

§. 292. Früchte eines an der Gränze stehenden Baumes, welche durch die Gewalt des Windes
über die Gränze getrieben werden, ist der Nachbar sich zuzueignen berechtigt.

§. 293. Der Baum selbst aber, welcher durch Sturmwind ganz oder zum Theil auf den Grund
des Andern geworfen worden, verbleibt dem vorigen Eigenthümer.

§. 294. Auch die Früchte, welche nach erfolgter Wegschaffung an dem Baume noch befestigt
sind, gehören dem Eigenthümer.

§. 295. Der Eigenthümer ist, bey Verlust seines Rechts, schuldig, einen solchen Baum, auf
Verlangen des Nachbars, ohne Zeitverlust von dem Grunde desselben wegzuschaffen.

§. 296. Den Schaden, welcher bey dem Wegschaffen auf dem Grunde des Nachbars
angerichtet wird, muß der Eigenthümer des Baums allemal vergüten.

§. 297. Denjenigen Schaden aber, welchen der Baum selbst durch seinen Umsturz verursacht
hat, muß er nur in so fern vergüten, als ihm dabey eine nach den Gesetzen verantwortliche
Verschuldung zur Last fällt.

5) Von der Verbindung, Vermengung und Vermischung; ingleichen
§. 298. Hat jemand fremde Sachen, ohne Wissen und Willen des Eigenthümers, mit der
seinigen verbunden, vermengt oder vermischt, so müssen, auf seine Kosten, beyderley Sachen
wiederum abgesondert, und in den vorigen Stand gesetzt werden.

von Verarbeitung fremder Materialien.
§. 299. Kann die Absonderung nicht mehr erfolgen, oder sind fremde Materialien ohne
Wissen und Willen ihres Eigenthümers verarbeitet worden: so muß der, welcher einer solchen
Verfügung über fremde Sachen betrüglicher Weise, und in der Absicht, seinen Vortheil mit
dem Schaden eines andern zu befördern, sich angemaßt hat, das Eigenthum des Ganzen dem
Andern überlassen.

§. 300. Dieser ist alsdann das Arbeitslohn, oder den Werth der dem Verfügenden
zugestandenen verbundenen, vermengten, oder vermischten Sache, nur nach dem niedrigsten
durch Sachverständige bestimmten Satze zu vergüten schuldig.

§. 301. Auch diese Vergütung wird dem Betrüger, zur Strafe, durch den Fiskus entrissen.



§. 302. Will derjenige, über dessen Sache von einem Andern solchergestalt betrüglicher Weise
verfügt worden, das daraus entstandene Ganze nicht behalten, so muß ihm der Andere den
höchsten Werth seiner Sache, so wie derselbe zwischen dem Zeitpunkte der widerrechtlichen
Anmaaßung und der zugestellten Klage gewesen ist, erstatten.

§. 303. Kann derjenige, über dessen Sache solchergestalt verfügt worden, noch außerdem
einen ihm dadurch entstandenen Schaden, oder entgangenen Gewinn nachweisen; so muß ihm
auch dieser nach den Grundsätzen des Sechsten Titels, vergütet werden.

§. 304. Hat jemand ohne Betrug fremde Materialien dergestalt verarbeitet, daß dieselben
dadurch ihre bisherige Form verloren, und eine neue Gestalt angenommen haben; so verbleibt
die daraus entstandene neue Sache dem Verarbeitenden.

§. 305. Dieser aber muß dem Eigenthümer der Materie, nach dessen eigner Wahl, entweder
eben so viel Materialien von gleicher Art und Güte zurückgeben, oder den Werth der
Materialien, nach dem höchsten Preise zur Zeit der Verarbeitung, ersetzen.

§. 306. Ueberdies muß er, nach Maaßgabe des Grades seiner Verschuldung, dem Eigenthümer
der Materie für den durch die eigenmächtige Verarbeitung erlittenen Schaden und
entgangenen Gewinn, gerecht werden.

§. 307. Hat jemand, ohne kunst- oder handwerksmäßige Verarbeitung, fremde Materialien mit
den seinigen, jedoch nicht betrüglicher Weise, verbunden, vermengt oder vermischt, so muß
untersucht werden: welchem von beyden an dem Werthe des nunmehrigen Ganzen, nach
Verhältniß seiner beygetragenen Materialien, der beträchtlichste Antheil zukomme.

§. 308. Hat der, über dessen Sache solchergestalt ohne sein Zuthun verfügt worden, den
beträchtlichsten Antheil, so steht ihm die Wahl frey: ob er das nunmehrige Ganze behalten,
oder dasselbe dem Andern überlassen wolle.

§. 309. Wählt er letzteres, so muß ihm der Verfügende seine Materialien nach der
Bestimmung des §. 305. vergüten, und ihm noch außerdem, für den erlittenen Schaden und
entgangenen Gewinn, nach Vorschrift §. 306. gerecht werden.

§. 310. Will er aber das Ganze behalten, so muß er dem Verfügenden seinen Beytrag an
Materialien, nach dem zur Zeit der Verfügung gestandenen gemeinen Werthe, vergüten.

§. 311. Uebersteigt dieser Werth den Werth der Verbesserung, welche bey der Sache durch die
Verfügung entstanden ist; so muß der Verfügende mit Vergütung der letztern sich begnügen.

§. 312. Hat in dem §. 307. gesetzten Falle der Verfügende den beträchtlichsten Antheil an dem
nunmehrigen Ganzen, so verbleibt ihm zwar das Ganze;

§. 313. Er muß aber dem Andern, über dessen Materialien er solchergestalt eigenmächtig
verfügt hat, nach Vorschrift des §. 305. 306. Ersatz und Vergütung leisten.

§. 314. Bleibt es in dem §. 307. gesetzten Falle zweifelhaft, welchem von beyden
Interessenten der größere Antheil an dem nunmehrigen Ganzen zukomme, so gebühret
demjenigen, über dessen Sache solchergestalt ohne sein Zuthun verfügt worden, die Wahl
nach den §. 308-311. festgesetzten Bestimmungen.

§. 315. Hat jemand Materialien verschiedener Eigenthümer, ohne deren Zuthun, verarbeitet,
verbunden, vermengt oder vermischt, so ist die Frage: wem das nunmehrige Ganze verbleibe,
zwischen ihm auf der einen; und den mehrern Eigenthümern zusammen genommen auf der
andern Seite, nach obigen Grundsätzen §. 298-314. zu bestimmen.

§. 316. Kommt es dabey auf eine Wahl von Seiten dieser Eigenthümer an; so entscheidet unter
ihnen der Entschluß derjenigen, welchen, zusammen genommen, an dem Werthe der
Materialien der beträchtlichste Antheil zukommt.

§. 317. Bleibt dieses zweifelhaft, so entscheidet, unter mehrern Eigenthümern, über die von



ihnen zu treffende Wahl, das Loos.

§. 318. Behalten nach diesen Grundsätzen die mehrern Eigenthümer der Materialien das
Eigenthum des nunmehrigen Ganzen, und sind ihre Materialien gleichartig gewesen, so
werden sie Miteigenthümer des Ganzen.

§. 319. Waren die Materialien ungleichartig, so hat derjenige das Vorrecht, dessen Antheil
von größerem Werthe gewesen ist.

§. 320. War der Antheil der mehrern Interessenten von gleichem Werthe, so muß das Loos
entscheiden: wer das Ganze, gegen Abfindung der übrigen Interessenten, behalten soll.

§. 321. Die Abfindung wird nach Verhältniß des Werths der jedem Interessenten gehörig
gewesenen Materialien, zu dem Werthe des daraus entstandenen Ganzen, so wie letzterer zur
Zeit der Auseinandersetzung beschaffen ist, festgesetzt.

§. 322. Können die Interessenten über den Werth des nunmehrigen Ganzen sich nicht
vereinigen, so muß derselbe durch eine unter ihnen anzustellende Licitation bestimmt werden.

§. 323. Der Meistbietende behält alsdann das Ganze, und muß die übrigen nach der
Bestimmung des §. 321. abfinden.

9) Von Befruchtung fremder Thiere.
§. 324. Ist jemands Thier von dem Thiere eines andern befruchtet worden, so verbleibt die
daraus entstandene Frucht dem Eigenthümer der Mutter.

§. 325. Ist die Befruchtung mit Vorwissen und Genehmigung dieses letztern geschehen, so
muß er dem Eigenthümer des befruchtenden Thieres eine in den Polizeygesetzen und
Ordnungen jedes Orts, oder Distrikts, näher bestimmte Vergütung leisten.

§. 326. In wie fern hingegen, falls die Befruchtung ohne Vorwissen und Genehmigung eines
oder des andern Theils erfolgt ist, einer dem andern zur Schadloshaltung verpflichtet sey, ist
nach den Grundsätzen des Sechsten Titels zu bestimmen.

10) Vom Bau auf fremdem Boden, oder
§. 327. Hat jemand ein für sich selbst bestehendes Gebäude auf fremdem Grunde und Boden
ohne Vorwissen des Grundeigenthümers errichtet; so hängt es von dem Grundeigenthümer ab,
das Gebäude zu erhalten, oder auf dessen Wegschaffung und Abbrechung zu dringen.

§. 328. Wählt der Grundeigenthümer das letztere, so muß das Abbrechen und Wegräumen auf
Kosten des Bauenden erfolgen; und dieser haftet noch außerdem, nach dem Grade seiner
Verschuldung, dem Eigenthümer für den erlittenen Schaden und entgangenen Gewinn.

§. 329. Verlangt der Grundeigenthümer die Erhaltung des Gebäudes, so kann er sich dasselbe
entweder selbst zueignen, oder es mit dem dazu gehörenden Grunde und Boden dem
Bauenden überlassen.

§. 330. Will der Grundeigenthümer das Gebäude behalten, so muß er dem Bauenden die
verwendeten Baukosten, so weit sie den Werth des Gebäudes, nach der Schätzung der
Sachverständigen, nicht übersteigen, erstatten.

§. 331. Will der Grundeigenthümer das Gebäude dem Bauenden überlassen, so muß dieser
ihm den Werth des Grundes und Bodens vergüten, und noch außerdem denjenigen Schaden
erstatten, welchen der Eigenthümer, durch Verengung des nöthigen Platzes, oder sonst, nach
seiner Lage und Gewerbe erweislich leidet.

§. 332. Hat der Eigenthümer des Grundes und Bodens um den Bau gewußt, und nicht
sogleich, als er davon Nachricht erhalten, der Fortsetzung desselben auf eine solche Art, daß
es zur Wissenschaft des Bauenden gelangt ist, widersprochen; so muß er mit der bloßen
Entschädigung für Grund und Boden sich begnügen.



§. 333. Wie es zu halten sey, wenn der Besitzer eines ganzen Guts Gebäude darauf errichtet,
und hiernächst das Gut, nebst den Gebäuden, dem Eigenthümer zurückgeben muß, ist im Titel
vom Besitz verordnet. (Tit. VII. §. 204-211. §. 238.)

mit fremden Materialien, ingleichen
§. 334. Hat jemand fremde Materialien, auf seinem eignen Grunde und Boden, ohne
Vorwissen des Eigenthümers verbaut, so kann zwar letzterer weder die einmal verbaueten
Materialien zurückfordern, noch das Eigenthum des Gebäudes verlangen;

§. 335. Er muß aber von dem Bauenden, nach Maaßgabe der demselben zur Last fallenden
Verschuldung für den Verlust seiner Materialien entschädigt werden.

auf fremdem Boden und mit fremden Materialien zugleich.
§. 336. Hat jemand fremde Materialien auf fremdem Grunde und Boden, ohne Vorwissen
beyder Eigenthümer verbauet, so ist die Frage über das Eigenthum, zwischen ihm und dem
Grundeigenthümer nach obigen Grundsätzen §. 327-332. zu entscheiden.

§. 337. Dem Eigenthümer der Materialien muß der Bauende nach Vorschrift §. 335. gerecht
werden.

§. 338. Hingegen hat der Eigenthümer der Materialien an den Grundeigenthümer, in so fern
dieser an der Kränkung des erstern in seinem Eigenthume nicht Theil genommen hat, gar
keinen Anspruch.

§. 339. Doch kann der Eigenthümer der Materialien, wegen seiner von dem Bauenden zu
erhaltenden Entschädigung, an das, was der Grundeigenthümer dem Bauenden etwa noch zu
leisten hat, sich vorzüglich halten.

Vom Bauen an der Gränze.
§. 340. Will jemand einen Bau auf seiner Gränze führen, so muß er seinen Vorsatz, und wie
weit er das Gebäude vorzurücken gedenke, den Nachbarn anzeigen.

§. 341. Hat er dieses gethan, und ist die angegebene Linie von den Nachbarn genehmigt,
gleichwohl aber das Gebäude durch Zufall, geringes oder mäßiges Versehen, über die
angegebene Linie vorgerückt worden, so darf er den Nachbarn nur den Grund und Boden nach
einer billigen Taxe vergüten.

§. 342. Hat aber der Bauende die Anzeige ganz unterlassen, oder hat er, des Widerspruchs der
Nachbarn ungeachtet, über die wahre Gränzlinie fortgebauet; oder hat er die von ihnen
genehmigte Linie aus Vorsatz oder grobem Versehen überschritten; so ist er schuldig, das
Gebäude, auf seine Kosten, bis innerhalb seiner Gränze einzuziehn, und noch außerdem die
Nachbarn zu entschädigen.

Siebenter Abschnitt
Von Preisgegebenen Sachen oder Geldern
§. 343. Die Erwerbung von Sachen oder Geldern, die in der Absicht ausgeworfen werden, daß
der, welcher sie in Besitz nimmt, Eigenthümer davon werden solle, geschieht nach den Regeln
der ursprünglichen Besitzergreifung. (§. 7. bis 13.)

§. 344. Dergleichen Sachen und Gelder werden so lange, bis sie wirklich in Besitz genommen
worden, als herrnlos angesehn.

§. 345. Hat jedoch jemand Sachen oder Gelder nur für gewisse Personen Preis gegeben, so
können auch nur diese das Eigenthum durch Besitznehmung erwerben.

§. 346. Diese haben daher das Recht, alle Andere von der Besitzergreifung auszuschließen,
und die dazu erforderlichen Anstalten vorzukehren.

§. 347. Haben Andere, denen die Sachen oder Gelder nicht bestimmt waren, sich deren



bemächtigt, so kann sie der vorige Eigenthümer von ihnen zurückfordern.

§. 348. Niemand darf, ohne Genehmigung der Polizeyobrigkeit, wegen sonst zu besorgender
Unordnungen, öffentlich Gelder auswerfen, oder Sachen Preis geben.

§. 349. Hat er es ohne dergleichen Erlaubniß gethan, oder die von der Polizey vorgeschriebnen
Maaßregeln nicht beobachtet, so haftet er für allen Schaden.

Achter Abschnitt
Von Erwerbung der Erbschaften
Was zur Erbschaft gehöre, oder nicht gehöre.
§. 350. Die Erbschaft eines Verstorbnen, oder für todt Erklärten, besteht aus dem Inbegriffe
aller seiner hinterlassenen Sachen, Rechte und Pflichten.

§. 351. Was wegen eines Inbegriffs von Sachen und Rechten überhaupt vorgeschrieben ist,
findet auch bey Erbschaften Anwendung. (Tit. II. §. 32. sqq.)

§. 352. In wie fern die Erbschaft durch das, was gewisse Miterben bey der Theilung unter
einander einwerfen müssen, einen Zuwachs erhalte, ist gehörigen Orts bestimmt. (§§. 303 ff.
Tit. II. Th.II.)

§. 353. Alles, was an fremdem Eigenthume, oder dessen Zuwüchsen, in der Gewahrsam des
Verstorbenen gefunden worden, gehört nicht zu seiner Erbschaft.

§. 354. Auch dürfen Lehne und Fideicommisse, welche der Erblasser besessen hat, dazu nicht
gerechnet werden.

§. 355. In so fern aber dem Erblasser auf dergleichen fremde Sachen (§. 353. 354.) Rechte
zukommen, welche ihrer Natur nach durch den Tod nicht erlöschen, machen diese Rechte
einen Theil der Erbschaft aus.

§. 356. Insonderheit gehört alles, was der Erblasser wegen der auf solche Sachen verwendeten
Kosten zu fordern berechtigt wäre, zu seiner Erbschaft.

§. 357. In wie fern vorhandne oder rückständige Früchte und Nutzungen solcher Sachen zur
Verlassenschaft gehören, oder nicht, ist nach dem Unterschiede der Vermögensarten durch
besondre Gesetze bestimmt. (Tit. XVIII. Sect. I. Th. II. Tit. IV.)

§. 358. Der, welchem dergleichen fremde Sachen zugehören, oder vermöge der Gesetze
zufallen, ist dieselben aus dem Nachlasse eigenmächtig an sich zu nehmen nicht befugt.

§. 359. Vielmehr muß er die Ausantwortung derselben von dem Erben erwarten, oder durch
richterliche Hülfe bewirken.

§. 360. Rechte, Verbindlichkeiten, Lasten und Strafen, welche bloß an der Person des
Erblassers haften, sind zu seiner Erbschaft nicht zu rechnen. (Einleit. §. 102. Tit. II. §. 40.)

§. 361. In so fern aber aus Rechten oder Pflichten, die mit dem Tode des Erblassers erlöschen,
noch bey seiner Lebenszeit Folgen entstanden sind, die ein nach Gelde zu schätzendes
Interesse begründen, gehört dieses Interesse allerdings zu seinem Nachlasse.

§. 362. Rechte und Pflichten aus Verträgen, ingleichen diejenigen, welche den Ersatz eines
aus unerlaubten Handlungen entstandenen Schadens betreffen, werden in der Regel der
Erbschaft beygerechnet.

§. 363. Geldstrafen sind aus der Erbschaft nur in so fern zu entrichten, als sie gegen den
Erblasser wirklich schon erkannt, oder doch die Untersuchung gegen ihn schon so weit
geschlossen worden, daß der rechtlichen Festsetzung ferner nichts im Wege steht.

§. 364. Sachen aber, die wegen eines daran begangnen Verbrechens dem Fiskus verfallen sind,
müssen demselben aus dem Nachlasse verabfolgt werden, auch wenn der Erblasser den



Abschluß der Untersuchung und die Eröffnung des Confiskationsurtels nicht mehr erlebt hat.

§. 365. Die Kosten der Untersuchung treffen in allen Fällen den Nachlaß, sobald erhellet, daß
der Verstorbene zu der Untersuchung auch nur durch Versehen, oder unvorsichtiges Betragen,
gegründeten Anlaß gegeben habe.

§. 366. Mit den Rechten und Pflichten in Ansehung der Conventionalstrafen hat es eben die
Bewandniß, wie mit andern aus Verträgen entspringenden Befugnissen und
Verbindlichkeiten.

Vom Erbanfall.
§. 367. Sobald der Erblasser verstorben, oder für todt erklärt ist, fällt die Erbschaft an
denjenigen, welchen rechtsgültige Willenserklärungen des Erblassers, oder in deren
Ermangelung, die Vorschriften der Gesetze dazu berufen.

§. 368. Dieser erlangt das Eigenthum der Erbschaft, nebst allen damit verbundnen Rechten
und Pflichten, ohne daß es weiter einer Besitzergreifung bedarf.

§. 369. Ist aber jemanden eine Erbschaft unter einer zu Recht beständigen aufschiebenden
Bedingung hinterlassen worden, so wird er nur von der Zeit der Erfüllung dieser Bedingung
Eigenthümer der Erbschaft.

§. 370. Stirbt der Erbe, noch ehe er die Erbschaft in Besitz genommen hat, so geht dennoch
sein Recht daran auf seinen Erben über.

§. 371. Hängt die Frage: wem eine Erbschaft angefallen sey, davon ab: ob eine bey dem Tode
des Erblassers vorhandene Leibesfrucht lebendig zur Welt kommen werde, so muß dieser
Erfolg abgewartet werden.

§. 372. Würde die Leibesfrucht, wenn sie zur Welt käme, alle Andern ausschließen, so muß
derjenige, welcher vermöge der Gesetze, oder richterlicher Anordnung, Curator derselben ist,
zugleich zum Verlassenschafts-Curator bestellt werden.

§. 373. Dieser muß, unter Aufsicht des Gerichts, den Nachlaß für die Leibesfrucht verwalten;
Er darf aber wegen der Substanz desselben, ohne Zuziehung und Einwilligung derjenigen,
welche in Ermanglung der Leibesfrucht die nächsten zur Erbschaft seyn würden, nichts
verfügen.

§. 374. Ueberhaupt muß er die einem Curator unbekannter oder abwesender Erben unten (§.
471. sqq.) zu ertheilenden Vorschriften beobachten.

§. 375. Kommt keine lebendige Leibesfrucht zur Welt, so wird die Sache so genommen, als
wenn der Anfall sofort an diejenigen gediehen wäre, welche zur Zeit des Todes, durch
Gesetze oder Willenserklärungen, nächst der Leibesfrucht dazu berufen waren.

§. 376. Diesen Erben müssen daher auch alle in der Zwischenzeit gefallene Nutzungen des
Nachlasses mit der Substanz zugleich verabfolgt werden.

§. 377. Doch müssen dieselben nicht nur die Administrations-Kosten, sondern auch alles, was
zum Besten der Leibesfrucht, und zur Verpflegung der Mutter, aus dem Nachlasse und dessen
Nutzungen verwendet worden, sich anrechnen lassen.

§. 378. Würde die Leibesfrucht, wenn sie lebendig zur Welt käme, nicht alle Andern
ausschließen, sondern nur mit Andern zugleich an der Erbschaft Tneil nehmen, so können die
übrigen Erben verlangen, daß ihnen die Verwaltung des Nachlasses aufgetragen werde.

§. 379. Sie müssen aber dabey den Curator der Leibesfrucht zuziehen, und sind in ihrer
Verwaltung an eben die Einschränkungen gebunden, welche dem Verlassenschafts-Curator
nach §. 373. 374. vorgeschrieben sind.

§. 380. Die Theilung der Erbschaft muß so lange ausgesetzt bleiben, bis entschieden ist: ob



die Leibesfrucht lebendig zur Welt kommen werde.

§. 381. Die Administrations-, ingleichen die Verpflegungskosten der Leibesfrucht und ihrer
Mutter, werden auch in diesem Falle, ohne Unterschied: ob erstere lebendig zur Welt kommt,
oder nicht, von der ganzen Masse, vor der Theilung abgezogen.

§ 382. Mehrere zugleich zu einer Erbschaft berufne Personen werden Miteigenthümer
derselben. (Tit. XVII. Sect. II.)

Von der Ueberlegungsfrist.
§. 383. Jeder, dem eine Erbschaft anheim gefallen ist, hat die Wahl: ob er dieselbe mit
vorstehenden Rechten und Pflichten übernehmen, oder ihr entsagen wolle.

§. 384. Zur Erklärung hierüber wird demselben eine Frist von Sechs Wochen, nach erlangter
Wissenschaft, verstattet.

§. 385. Ist der Aufenthalt des Erben über vierzig Meilen von dem letzten Wohnorte des
Erblassers entfernt, so kommt ersterem eine dreymonathliche Frist zu gute.

§. 386. Während dieser Frist ist der Erbe auf Forderungen der Erbschaftsgläubiger sich
einzulassen, und Prozesse, die von dem Erblasser oder gegen ihn angestellt worden,
fortzusetzen, nicht schuldig.

§. 387. Doch können die Gläubiger in allen Fällen, wo ein Arrestschlag nach den Gesetzen
zuläßig ist, auf die Versiegelung des Nachlasses antragen.

§. 388. Der Erbe selbst kann, während der Ueberlegungsfrist, zum Besten des Nachlasses
solche Handlungen, die keinen Aufschub leiden, vornehmen.

Von Antretung und Entsagung der Erbschaften überhaupt.
§. 389. Nur derjenige, welcher die freye Verwaltung seines Vermögens hat, kann sich über die
Annahme oder Entsagung einer Erbschaft rechtsgültig erklären.

§. 390. Steht der Erbe unter Vormundschaft oder Curatel, so muß die Erklärung von dem
Vormunde oder Curator abgegeben werden.

§. 391. Ist zur Zeit des Anfalls über das Vermögen des Erben Concurs eröffnet, so ist zur
Rechtsgültigkeit seiner Erklärung der Beytritt des Curators und die Genehmigung des den
Concurs dirigirenden Gerichts erforderlich.

§. 392. Die Erklärung muß überhaupt mit allen Erfordernissen einer rechtsgültigen
Willensäußerung versehen seyn, und bey dem Gerichte, unter welchem der Erblasser zuletzt
seinen persönlichen Gerichtsstand gehabt hat, abgegeben werden. (Tit. V. §. 133.)

§. 393. Doch verliert die Erklärung bloß dadurch, daß sie aus Versehen bey einem nicht
gehörigen Gerichte geschehen ist, ihre rechtlichen Wirkungen noch nicht; in so fern nur der
Erbe, sogleich nach erhaltener Bedeutung darüber, dieselbe gehörigen Orts angebracht hat.

§. 394. Außer dem unten §. 420. sqq. bestimmten Vorbehalte können der Erklärung keine
Bedingungen mit rechtlicher Wirkung beygefügt werden.

§. 395. Auch muß die Erklärung über die ganze Erbschaft, und nicht bloß auf einen Theil
derselben, gerichtet seyn.

§. 396. Erklärungen, bey welchen gegen diese Vorschriften (§. 394. 395.) gehandelt worden,
werden für nicht geschehen geachtet. (§. 427.)

§. 397. Stirbt der Erbe, ehe die Ueberlegungsfrist verlaufen ist, so haben seine Erben, zur
Erklärung über den ersten Anfall eben die Frist, welche ihnen in Ansehung des zweyten zu
statten kommt.



Von Entsagungen insonderheit.
§. 398. Die Entsagung einer Erbschaft muß von dem Entsagenden allemal bey Gerichten,
entweder in Person oder durch eine von ihm eigenhändig unterschriebene Vorstellung erklärt
werden.

§. 399. Im letztern Falle muß die Unterschrift gerichtlich, oder durch einen
Justizcommissarium beglaubigt seyn.

§. 400. Ist diese Form zwar verabsäumt; es kann aber nachgewiesen werden, daß die
eingekommene Erklärung dem Willen des Entsagenden gemäß sey; so verliert letztere durch
die Verabsäumung der Form nichts an ihrer Wirksamkeit.

§. 401. Dem in einem rechtsgültigen Testamente ernannten Erben steht es nicht frey, der
Erbschaft aus dem Testamente zu entsagen, und den Nachlaß als gesetzlicher Erbe in Besitz
zu nehmen.

§. 402. Ist er aber durch die Verordnung des Erblassers an einem ihm gebührenden
Pflichttheile verkürzt worden, so kann er auf dessen Abreichung oder Ergänzung antragen.
(Th. II. Tit. II. Sect. V.)

§. 403. Die Entsagung einer Erbschaft begreift die Begebung solcher Forderungen, welche den
Erben an den Nachlaß aus einem andern Grunde zukommen, nicht unter sich.

§. 404. Wer also einer Erbschaft entsagt, begiebt sich dadurch nicht der durch den Erblasser
auf ihn verfällten Lehne, Fideicommisse oder anderer Vermögenstücke, welche ihm nach
Verträgen oder Gesetzen, ohne Rücksicht auf die Eigenschaft eines Erben, zukommen.

§. 405. Wer einer durch Testament ihm angetragenen Erbschaft entsagt, verliert dadurch noch
nicht sein durch einen Vertrag erworbenes Erbrecht.

§. 406. So weit ein Erbe der Erbschaft gültig entsagt, tritt derjenige, welchen der
rechtsbeständige Wille des Erblassers oder in dessen Ermangelung die Gesetze, als den
nächsten nach ihm, berufen, an seine Stelle.

§. 407. Ist bekannt, wer dieser nächste sey; so muß der Richter denselben von der erfolgten
Entsagung benachrichtigen; im entgegengesetzten Falle aber finden die Vorschriften §. 471.
sqq. Anwendung.

§. 408. Demjenigen, welchem eine Erbschaft erst durch die Entsagung eines Andern anfällt,
kommen zu seiner Erklärung: ob er diese Erbschaft annehmen wolle oder nicht, eben die
Fristen, wie dem ersten Erben, vom Tage der ihm bekannt gewordenen Entsagung zu statten.

§. 409. Obige Vorschriften (§. 406. 407. 408.) finden nicht nur bey der ersten, sondern auch
bey jeder folgenden Entsagung statt.

§. 410. So bald aber die Entsagung von einen Erben nicht ausdrücklich zu Gunsten des auf ihn
folgenden geschieht, sind die Gläubiger des Erblassers, nach näherer Bestimmung der
Concursordnung, auf Eröffnung des Concurses über den Nachlaß zu dringen berechtigt.

§. 411. Eine gültig geschehene Erbschaftsentsagung kann unter keinerley Vorwande
widerrufen werden.

§. 412. Dagegen kann auch der Erbe, welcher die Erbschaft einmal angenommen, oder sich
innerhalb der gesetzmäßigen Frist gar nicht erklärt hat, derselben zum Nachtheile eines
Dritten nicht mehr entsagen.

Von Antretung der Erbschaft ohne Vorbehalt.
§. 413. Die Antretung einer Erbschaft kann mit oder ohne Vorbehalt der Rechtswolthat des
Inventarii geschehen.

§. 414. Die Erklärung, eine Erbschaft ohne Vorbehalt annehmen zu wollen, muß eine



deutliche und bestimmte Entsagung dieser Rechtswohlthat enthalten.

§. 415. Es muß dabey die §. 398. 399. vorgeschriebene Form beobachtet werden.

§. 416. Der Erbe, welcher dergleichen Erklärung während der gesetzlichen Ueberlegungsfrist
abgegeben hat, kann sie nur bis zum Ablaufe dieser Frist, jedoch nur gerichtlich,
zurücknehmen.

§. 417. Hat er aber über die Substanz des Nachlasses verfügt, so findet kein Widerruf der
einmal abgegebenen Erklärung mehr statt.

§. 418. Wer eine Erbschaft ohne Vorbehalt angenommen hat, muß für alle daran zu
machenden Forderungen haften.

§. 419. Er kann sich mit dem Einwande, daß die Schulden das Aktiv-Vermögen der Erbschaft
übersteigen, gegen diese Vertretung niemals schützen.

Mit Vorbehalt.
§. 420. Wer solche Verfügungen über die Erbschaft tritt, woraus die Absicht, dieselbe nicht
bloß einstweilen verwalten, sondern sich ihrer als wirklicher Erbe anmaaßen zu wollen, klar
erhellet, der wird demjenigen, welcher eine Erbschaft unter dem Vorbehalte der
Rechtswohlthat des Inventarii ausdrücklich angenommen hat, gleich geachtet.

§. 421. Eben das gilt von demjenigen, welcher die gesetzmäßigen Fristen, ohne sich zu
erklären, verstreichen läßt.

§. 422. Wer eine Erbschaft nur unter dem Vorbehalte der Rechtswohlthat des Inventarii
angenommen hat; der darf alle daran zu machenden Forderungen nur so weit, als das
Vermögen des Nachlasses hinreicht, vertreten.

§. 423. Ein solcher Beneficialerbe muß aber auch ein vollständiges Inventarium über den
Nachlaß aufnehmen, und gerichtlich, allenfalls versiegelt, niederlegen.

§. 424. Diese Niederlegung muß längstens binnen sechs Monathen nach dem Ablaufe der
gesetzmäßigen Erklärungsfrist (§. 384. 385.) erfolgen.

§. 425. Ist jedoch die Erbschaft besonders weitläuftig und verwickelt, so kann der Richter, auf
Anrufen des Erben, nach geprüften Gründen desselben, die Frist zur Einreichung des
Inventarii verhaltnißmäßig verlängern.

§. 426. Auch kann diese Frist auf den Antrag auch nur eines Erbschaftsgläubigers oder
Legatarii, nach Bewandniß der Umstände und Beschaffenheit des Nachlasses, von dem
Richter verkürzt werden.

§. 427. Wer die vom Gesetze oder von dem Richter bestimmte Frist, ohne das Inventarium
gehörig einzubringen, verstreichen läßt, wird der Rechtswohlthat verlustig, und für einen
solchen, der die Erbschaft ohne Vorbehalt angetreten hat, geachtet. (§. 418. 419.)

§. 428. Soll jedoch dieser Nachtheil den Beneficialerben, wegen Verabsäumung einer kürzern
von dem Richter bestimmten Frist, (§. 426.) treffen, so muß er darüber rechtlich gehört
werden.

§. 429. Wer, auch nur auf den Antrag Eines Gläubigers oder Legatarii, der Rechtswohlthat
verlustig erklärt worden, der kann davon auch gegen alle übrige Gläubiger und Legatarien
ferner keinen Gebrauch machen.

§. 430. Vormünder und Curatoren können zwar durch Verabsäumung der Fristen ihre
Pflegebefohlnen und Curanden der Rechtswohlthat nicht verlustig machen;

§. 431. Sie müssen aber von den Gerichten zur gehörigen Einbringung des Inventarii durch
Strafen und Execution angehalten werden.



§. 432. Andre Verwalter fremder Angelegenheiten schaden durch ihre Verabsäumung ihrem
Prinzipal; sie werden aber nicht nur diesem wegen des daraus entstehenden Nachtheils,
sondern auch den Erbschaftsgläubigern, wegen Verdunkelung der Masse, verhaftet.

§. 433. Ein nach §. 423. versiegelt eingebrachtes Inventarium darf nicht eher, als bis sich der
Erbe gegen einen der Gläubiger oder Legatarien auf die Rechtswohlthat beruft, geöffnet
werden.

Vom Inventario.
§. 434. Ein jedes Inventarium muß ein möglichst vollständiges Verzeichniß aller zum
Nachlasse gehörigen Vermögenstücke, und aller daran gemachten Ansprüche, so weit beyde
zur Zeit der Inventur, und durch die bey derselben angestellten Nachforschungen und
Erkundigungen bekannt geworden sind, enthalten.

§. 435. Die Angabe des Werths der Vermögenstücke, oder doch eine solche Beschreibung
derselben, woraus der Werth erforderlichen Falls näher beurtheilt werden könne, ist bey einem
jeden Inventario nothwendig.

§. 436. Ob der Erbe das Inventarium gerichtlich aufnehmen lassen, oder es selbst anfertigen
wolle, hängt in der Regel von seiner Wahl ab.

§. 437. Ist jedoch der Nachlaß, auf den Antrag der Gläubiger, zu ihrer Sicherheit gerichtlich
versiegelt worden (§. 387.); oder können dieselben wahrscheinliche Gründe zur Besorgniß,
daß der Nachlaß unzureichend seyn werde, nachweisen; so muß das Inventarium, auf ihr
Andringen, gerichtlich aufgenommen werden.

§. 438. Auch Privatinventaria sind nach dem den Landes-Justizcollegiis jeder Provinz
vorgeschriebenen Formular einzurichten.

§. 439. Wenn einem Privatinventario die §. 434. 435. vorgeschriebenen Erfordernisse
dergestalt ermangeln, daß dadurch die Ausmittelung der Beschaffenheit des Nachlasses
unmöglich wird, so findet gegen den Erben die Vorschrift §. 427. Anwendung.

§. 440. Ein jedes Privatinventarium muß, auf Erfordern derjenigen, welche ein Interesse dabey
haben, von dem, welcher es aufgenommen hat, eidlich bestärkt werden.

§. 441. Auch ein gerichtliches Inventarium muß der Erbe eidlich bestärken, wenn entweder
gar keine Siegelung vorhergegangen ist, oder wenn er dieselbe später als vier und zwanzig
Stunden nach der Zeit, da der Erblasser verstorben, oder dessen Ableben ihm bekannt
geworden ist, nachgesucht hat.

§. 442. Gegen jedes Inventarium kann ein Interessent, der zu dessen Aufnehmung nicht mit
vorgeladen, oder dabey zugezogen worden, Erinnerungen machen, und Erläuterungen darüber
fordern.

Einschränkungen der Rechte eines Beneficialerben.
§. 443. Wer eine Erbschaft bloß mit Vorbehalt antritt, der erlangt nur ein eingeschränktes
Eigenthum des Nachlasses.

§. 444. Er muß also den Erbschaftsgläubigern, wenn er sich dieses Vorbehalts gegen dieselben
bedienen will, über den Nachlaß, dessen Verwaltung und Nutzungen, Rechenschaft ablegen.

§. 445. Doch haftet er denenselben nur für ein grobes und mäßiges Versehen.

§. 446. Seine Verfügungen über den Nachlaß sind, so lange ihm darunter nicht, auf Antrag der
Gläubiger, gerichtliche Schranken gesetzt worden, in Ansehung des Dritten, der sich redlicher
Weise in Verhandlungen mit ihm eingelassen hat, gültig.

§. 447. So lange er aber ein ererbtes Grundstück nur als Beneficialerbe besitzt, kann er
darüber, zum Nachtheile der Erbschaftsgläubiger, keine gültige Verfügung treffen.



§. 448. Es muß daher bey Eintragung seines Besitztitels auf ein solches Grundstück die
Einschränkung, daß er nur als Benefizialerbe besitze, in dem Hypothekenbuche mit vermerkt
werden.

§. 449. Die uneingeschränkte Disposition erlangt er erst alsdann, wenn er sich entweder ohne
Vorbehalt für Erben erklärt; oder ein Präclusionserkenntniß der unbekannten
Erbschaftsgläubiger beybringt, und die Einwilligung oder Befriedigung der Bekannten
nachweiset.

§. 450. Ist die §. 448. verordnete Eintragung nicht geschehen, und hat ein Dritter, redlicher
Weise, auf den guten Glauben des Hypothekenbuchs, mit den Erben in gerichtliche
Verhandlungen über das Grundstück sich eingelassen; so sind dieselben gültig.

§. 451. Der Erbe, welcher dergleichen Verfügungen zum Nachtheile der Erbschaftsgläubiger
vorgenommen, und bey dessen Unvermögen, der Richter, welcher die nach §. 448. zu
verfügende Eintragung aus grobem oder mäßigem Versehen verabsäumt hat, bleibt diesen
Interessenten verantwortlich.

§. 452. Auch die Bezahlung der Erbschaftsgläubiger muß der Beneficialerbe nur in derjenigen
Ordnung leisten, welche die Gesetze nach Beschaffenheit ihrer Forderungen vorschreiben.

§. 453. Erschöpft er den Nachlaß durch Zahlungen an einige Gläubiger dergestalt, daß selbiger
zur Befriedigung derjenigen, denen die Gesetze einen vorzüglichem Platz anweisen,
unzureichend wird, so kann er sich gegen solche vorzügliche Gläubiger mit der Wohlthat des
Inventarii nicht schützen.

§. 454. Vielmehr muß er denenselben aus seinem eigenen Vermögen auf so hoch gerecht
werden, als sie erhalten haben würden, wenn der Nachlaß unter die Gläubiger überhaupt nach
gesetzmäßiger Ordnung wäre vertheilt worden.

§. 455. Will der Erbe sich gegen dergleichen besorgliche Vertretung sicher stellen, so steht
ihm frey, auf Eröffnung des erbschaftlichen Liquidationsprozesses anzutragen.

§. 456. Was dabey zu beobachten sey, ist in der Prozeßordnung vorgeschrieben.

Von falschen Erben,
§. 457. Wer ohne Richter und Recht in die Verwaltung einer fremden Erbschaft sich
eindrängt, muß sowohl dem Erben, als den Gläubigern, für allen auch durch das geringste
Versehen entstandenen Schaden haften.

§. 458. Hat er bey Führung der Administration sich den Verdacht der Treulosigkeit
zugezogen, oder die Masse mit seinem Vermögen dergestalt vermischt, daß der wahre Betrag
des Nachlasses nicht mehr zuverläßig ausgemittelt werden kann, so haftet er den Gläubigern
und Legatarien als Selbstschuldner.

§. 459. Auch dem wahren Erben muß er den wahrscheinlichen Ueberrest des Nachlasses
herausgeben; und der Erbe wird zur eidlichen Erhärtung dieses Betrags, auf eine nach den
Umständen von dem Richter zu ermäßigende Summe, zugelassen.

Von Verlassenschaften, wozu der Erbe unbekannt ist.
§. 460. Meldet sich zu dem Nachlasse des Verstorbenen kein Erbe, so muß der Richter die
Versiegelung, und andre zur Sicherheit der Verlassenschaft erforderlichen Anstalten von
Amtswegen vorkehren.

Von der Siegelung.
§. 461. Ein Gleiches findet statt, wenn die bekannten oder vermuthlichen Erben insgesammt
abwesend sind, oder wenn sich Minderjährige, oder andre ihren Sachen selbst vorzustehen
unfähige Personen unter denselben befinden.



§. 462. Hat jedoch der Verstorbene einen am Orte gegenwärtigen Ehegatten hinterlassen, so
bedarf es, auch bey der Abwesenheit oder Unfähigkeit einiger, oder aller übrigen Erben,
dennoch der Regel nach keiner von Amtswegen zu verfügenden Siegelung.

§. 463. Vielmehr ist der überlebende im Besitze des Nachlasses verbliebene Ehegatte den
andern Erben zur Vorlegung eines auf Erfordern eidlich zu bestärkenden Privatinventarii
verpflichtet. (§. 440. 442.)

§. 464. Die Obliegenheiten des Richters wegen, Publication eines vorhandnen Testaments
sind gehörigen Orts bestimmt. (Tit. XII. §. 208. sqq.)

Wie es zu halten, wenn nur der Aufenthalt des Erben oder
§. 465. Ist zwar bekannt, wer Erbe sey; der Aufenthalt desselben aber ist innerhalb dreyer
Monate vom Todestage des Erblassers nicht ausgemittelt worden, so sind der Erbe, und
dessen nächste Verwandten, durch öffentliche Bekanntmachung, zur Anmeldung bey dem
Gerichte, und zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame aufzufordern.

§. 466. Der Zweck dieser Aufforderung ist bloß, daß die Existenz der Erbschaft, und die dem
Erben und seiner Familie daran zustehenden Rechte so viel als möglich zur Kenntniß
derselben gelangen sollen.

§. 467. Es bleibt also auch die Art der Bekanntmachung, und wie dieselbe nach Bewandniß
der Umstände am zweckmäßigsten geschehen könne, dem vernünftigen Ermessen des
Richters überlassen.

§. 468. Uebrigens muß dem abwesenden Erben, wenn er nicht schon mit einem Vormunde
versehen ist, ein solcher Vormund sofort bestellt werden.

§. 469. Dieser muß wegen Antretung der Erbschaft, und Verwaltung derselben, die den
Vormündern überhaupt vorgeschriebnen Pflichten beobachten.

§. 470. Wegen der Vorladung eines solchen Verschollenen zum Behufe seiner Todeserklärung
ist das Erforderliche gehörigen Orts vorgeschrieben. (Th. II. Tit. XVIII. Abschn. VIII.)

wenn, wer Erbe sey, unbekannt ist.
§. 471. Ist gar nicht bekannt, wer Erbe sey, so muß der Richter, nach Ablauf dreyer Monathe
vom Todestage des Erblassers, oder auch noch früher, wenn es die Umstände des Nachlasses
erfordern, demselben einen Curator bestellen.

§. 472. Dieser muß, wegen Antretung der Erbschaft und Aufnehmung eines Inventarii, die
Rechte des unbekannten Erben beobachten.

§. 473. Wegen Verwaltung des Nachlasses hat zwar auch ein solcher Curator überhaupt die
Rechte und Pflichten eines Vormunds;

§. 474. Doch muß er so viel als möglich dahin sehen, daß der Nachlaß in derjenigen Lage, in
welcher er sich bey dem Ableben des Erblassers befunden hat, erhalten werde.

§. 475. Er darf also keine Grundstücke veräußern; keine sicher ausstehende Capitalien
aufkündigen; keine neuen Geschäfte unternehmen; und auch das bewegliche Vermögen nur so
weit, als es bey längerer Aufbewahrung verderben, oder die Kosten dieser Aufbewahrung dem
Werthe der Sache nicht verhältnißmäßig seyn würden, ins Geld setzen.

§. 476. Vornehmlich aber muß der Curator sich die Ausmittelung und Entdeckung des
eigentlichen Erben möglichst angelegen seyn lassen.

§. 477. Sind diese Bemühungen fruchtlos, so müssen der unbekannte Erbe und dessen Erben
oder nächste Verwandten öffentlich vorgeladen werden.

§. 478. Diese Vorladung muß in der Regel nach Verlauf anderer drey Monathe vom Tage der
Anordnung des Curators geschehen.



§. 479. Doch kann der Richter diese Frist verlängern, wenn noch Hoffnung, den Erben auf
andre Art auszuforschen, vorhanden ist.

§. 480. Bey der Vorladung selbst sind die Vorschriften der Prozeßordnung, von der
Edictalcitation eines Verschollenen, zu beobachten.

§. 481. Meldet sich in dem anberaumten Termine kein Erbe, so fällt der Nachlaß, als ein
herrenloses Gut, dem Fiskus anheim. (Th. II. Tit. XVI. Abschn. II.)

Von der Legitimation des Erben.
§. 482. Meldet sich vor oder in dem anberaumten Termine ein Erbe, so muß er dem Richter
sein Erbrecht gehörig nachweisen.

§. 483. Eine gleiche Verbindlichkeit liegt, auch außer dem Falle des Aufgebotes, jedem Erben
ob, dessen Erbrecht nicht klar erhellet.

§. 484. Gründet sich der angebliche Erbe auf die gesetzliche Erbfolge, so muß er den Grad
seiner Verwandschaft mit dem Verstorbnen bestimmt anzeigen, und gehörig nachweisen.

§. 485. Sodann muß der Richter prüfen: ob Vermuthungen, daß noch nähere oder gleich nahe
Verwandte vorhanden sind, obwalten.

§. 486. Finden sich keine dergleichen Vermuthungen, so muß der Nachlaß dem sich
meldenden Erben, gegen die bloße an Eidesstatt abzugebende Versicherung: daß ihm keine
nähere oder gleich nahe Verwandten des Erblassers bekannt sind, verabfolgt werden.

§. 487. Finden sich aber solche Vermuthungen, so müssen dieselben zwischen dem sich
angebenden Erben, und dem entweder schon bestellten oder noch zu bestellenden
Verlassenschafts-Curator, näher erörtert werden.

§. 488. Ob zu dieser Erörterung, außer dem allgemeinen Aufgebote des Nachlasses (§. 477.
sqq) noch eine besondre öffentliche Vorladung der vermuthlich noch vorhandenen nähern
oder gleich nahen Verwandten erforderlich sey, bleibt nach Bewandniß der Umstände, dem
richterlichen Ermessen vorbehalten.

§. 489. Erhellet so viel, daß zwar nähere oder gleich nahe Verwandte vorhanden gewesen
sind; es ist aber ungewiß: ob sich dieselben noch am Leben befinden, so muß auf den im
Ersten Titel §. 38. vorgeschriebenen Grundsatz Rücksicht genommen werden.

§. 490. Der Erbe, welcher sich nach Vorschrift §. 484. legitimirt hat, kann der Regel nach
fordern, daß er in der Zwischenzeit zum Curator des Nachlasses bestellt, und ihm in dieser
Eigenschaft die Verwaltung desselben übertragen werde.

§. 491. Doch bleibt dem Richter frey, nach dem Gewichte der dem Anmelder entgegen
stehenden Vermuthungen, oder wenn derselbe zu denjenigen Personen gehört, die im Prozesse
einen Kostenvorstand leisten müssen, die Verwaltung des Nachlasses durch den bisherigen
Curator fortsetzen zu lassen, oder Cautionsbestellung zu fordern.

§. 492. Sind aber die für das Daseyn näherer oder gleich naher Verwandten obgewalteten
Vermuthungen, nach richterlichem Ermessen hinlänglich gehoben, so wird der Nachlaß dem,
welcher sich gemeldet und legitimirt hat, zur freyen Verfügung überlassen.

§. 493. Von der Legitimation eines Erben, der sein Erbrecht auf einen Vertrag oder eine letzte
Willensverordnung gründet, ist das Nöthige gehörigen Orts festgesetzt. (Tit. XII. §. 242. sqq.)

Von den Wirkungen der Präklusion eines unbekannten Erben.
§. 494. Erben, gegen welche, nach erfolgter öffentlicher Vorladung, ein Präclusionsurtel
ergangen ist, werden zwar dadurch, so lange die Verjährungsfrist noch nicht verflossen ist,
ihres Erbrechts selbst noch nicht verlustig;

§. 495. Sie müssen sich aber alle Verfügungen gefallen lassen, welche der Besitzer des



Nachlasses in Ansehung eines Dritten darüber getroffen hat.

§. 496. Nur in so fern der Erbschaftsbesitzer etwas von dem Nachlasse aus bloßer
Freygebigkeit, es sey unter Lebendigen oder durch letztwillige Verordnung, an einen Dritten
übertragen hat; und dasselbe noch in den Händen des Empfängers ist, oder dieser dadurch in
dem Besitze eines Vortheils sich noch wirklich befindet; kann der wahre Erbe dergleichen
Sache oder Summe von ihm zurückfordern.

§. 497. Die Rechte eines nach der Präclusion sich meldenden Erben gegen den Besitzer der
Erbschaft selbst, sind nach den Vorschriften des Siebenten Titels, je nachdem letzterer sich in
einem redlichen oder unrechtfertigen Besitze befunden hat, zu bestimmen.

§. 498. Doch muß auch der redliche Besitzer der Erbschaft, welcher die Substanz ganz oder
zum Theil gegen Entgelt veräußert hat, dem wahren Erben für den daraus gelösten Werth
gerecht werden.

§. 99. Würde er aber durch diesen Ersatz dergestalt zur Dürftigkeit gebracht, daß er sich nicht
mehr standesmäßig ernähren könnte, so kann er auf die Rechtswohlthat der Competenz
Anspruch machen.

Neunter Abschnitt
Von der Verjährung
Begriff.
§. 500. Wenn durch den Ablauf einer bestimmten Zeit, wegen unterlassener Ausübung
gewisser Rechte, eine Veränderung an diesen Rechten vermöge der Gesetze entsteht, so ist
eine Verjährung vorhanden.

Eintheilung.
§. 501. Durch die Verjährung können sowohl Rechte, die jemand gehabt hat, verloren, als
neue Rechte erworben werden.

§. 502. Soll durch Verjährung nur ein Recht verloren, und der Verpflichtete bloß von der
daraus fließenden Verbindlichkeit frey werden, so ist in der Regel der Nichtgebrauch des
Rechts dazu hinreichend.

§. 503. Soll aber ein neues Recht durch Verjährung erworben werden, so ist, außer dem
Nichtgebrauche des entgegen stehenden Rechts, auch der Besitz und die Ausübung dieses
neuen Rechts von Seiten des Erwerbenden, dazu nothwendig.

Gegenstände.
§. 504. Rechte des Eigenthums erlöschen nicht durch die Unterlassung des Gebrauchs, so
lange die Sache oder das Recht, welche den Gegenstand des Eigenthums ausmachen, in dem
Besitze des Eigenthümers sich befindet.

§. 505. Rechte der natürlichen oder der allgemeinen bürgerlichen Freyheit, denen durch
Gesetze oder rechtsgültige Willenserklärungen keine besondere Form oder Bestimmung
vorgeschrieben ist (Res merae facultatis), gehen durch die bloße Unterlassung des Gebrauchs
derselben nicht verloren.

§. 506. Dies gilt besonders von dem Rechte, in seiner eignen Sache etwas, worüber die
Gesetze nichts besonderes bestimmen, zu thun, oder nicht zu thun.

§. 507. Doch kann, auch gegen solche Befugnisse ein Untersagungsrecht durch Verjährung
erworben werden. (Tit. VII. §. 86. 128.)

§. 508. Persönliche Rechte an einen Andern, ingleichen Rechte auf fremdes Eigenthum,
können in der Regel durch den bloßen Nichtgebrauch erlöschen.

§. 509. Auch das Recht, jährliche Leistungen und Abgaben von der Person oder dem



Grundstücke eines Andern zu fordern, kann durch den bloßen Nichtgebrauch verjährt werden.

§. 510. Doch findet die Verjährung nicht statt, wenn entweder aus einer während der Frist
geäußerten Erklärung des Berechtigten, oder aus der Beschaffenheit der Zeiten, aus der
Verfassung der Verpflichteten, oder aus andern Umständen, klar erhellet, daß die
Einforderung solcher Gefälle aus bloßer Nachsicht unterlassen worden.

§. 511. Rechte auf unbewegliche Sachen, die im Hypothekenbuche eingetragen sind, können
weder durch den bloßen Nichtgebrauch erlöschen, noch kann ein denenselben
entgegenstehendes Recht mittelst der Verjährung durch Besitz erworben werden.

Allgemeine Grundsätze.
§. 512. Keine Art der Verjährung kann gegen den anfangen, welcher von seinem Rechte nicht
hat unterrichtet seyn können.

§. 513. Daß jemand von seinem Rechte keine Nachricht erhalten können, wird nicht
vermuthet.

§. 514. Wer die Handlung oder Begebenheit erfahren hat, auf welche sein Recht sich gründet,
kann die Unwissenheit der daraus entstehenden rechtlichen Folgen gegen die Verjährung in
keinem Falle vorschützen.

§. 515. Ist die Verjährung einmal angefangen worden, so wird der Lauf derselben dadurch,
daß das Recht in der Zwischenzeit an einen davon nicht unterrichteten Besitzer gediehen ist,
nicht gehemmt.

§. 516. Auch gegen den, welcher sein Recht zu gebrauchen, oder zu verfolgen gehindert wird,
kann keine Verjährung anfangen.

§. 517. Es macht dabey keinen Unterschied: ob das Hinderniß in der Natur und Beschaffenheit
des Rechts selbst liegt, oder von außen her entsteht.

§. 518. So lange jemand zum Dienste des Staats in fremden Landen sich aufhält, kann keine
Verjährung wider ihn angefangen werden.

§. 519. Gegen den Eigenthümer eines Grundstücks kann, so lange derselbe zum Dienste des
Staats auch nur in einer andern königlichen Provinz sich aufhält, keine dieß Grundstück
betreffende Verjährung anfangen.

§. 520. Wenn jedoch ein solcher Abwesender (§. 518. 519.) während der Dauer seines
auswärtigen Dienstes, auch nur auf eine Zeit lang in seine Heimath, oder in die Provinz, wo
das Grundstück gelegen ist, zurückkehrt; so kann während dieser Zeit die Verjährung wider
ihn ihren Anfang nehmen.

§. 521. Zum Nachtheile eines Gutseigenthümers kann keine Verjährung gegen dessen Pächter,
wohl aber gegen den Verwalter, angefangen werden.

§. 522. Gegen Militairpersonen, welche des Kriegs wegen ihr Standquartier verlassen müssen,
kann eine Verjährung erst nach geendigtem Kriege, oder nach einer während des Krieges
erfolgten Entlassung aus den Kriegsdiensten anfangen.

§. 523. Bey andern Personen hindern Krieg und andere Landplagen den Anfang der
Verjährung nur in so fern, als damit ein Stillstand der Rechtspflege verbunden ist.

§. 524. Zwischen Eheleuten kann, so lange diese Ehe dauert, keine Verjährung anfangen.

§. 525. Auch nicht zwischen Vätern und Kindern, so lange letztere sich in der Gewalt der
erstern befinden.

§. 526. Kein Vormund kann eine Verjährung gegen seinen Pflegebefohlnen anfangen, so lange
er der Vormundschaft über ihn noch nicht förmlich entlassen ist.



§. 527. Auch kann ein Pächter, Verwalter oder anderer unvollständiger Besitzer einer Sache,
in Ansehung derselben eine Verjährung gegen den, in dessen Namen er besitzt, zu Gunsten
seiner eignen Sache während seiner Besitzzeit nicht anfangen.

§. 528. Gegen den, welchem das rechtliche Gehör versagt wird, kann keine Verjährung
angefangen werden.

§. 529. Auch wenn ein solches Hinderniß im Laufe der Verjährung eintritt, wird die
Fortsetzung derselben so lange unterbrochen, als das Hinderniß dauert.

§. 530. Dagegen wird durch andere Hindernisse, die nach angefangener Verjährung erst
eintreten, der Fortlauf derselben nicht gehemmt.

§. 531. Ist jedoch die zur Verjährung bestimmte Frist abgelaufen, ehe noch das inzwischen
eingetretene Hinderniß wieder gehoben worden, so kann der Verhinderte noch innerhalb Vier
Jahren von Zeit des gehobenen Hindernisses an, auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
gegen die vollendete Verjährung antragen.

§. 532. Wird das Hinderniß zwar noch vor Ablauf der Verjährungsfrist, jedoch erst innerhalb
der letzten Vier Jahre, wieder gehoben, so kommt die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
dem Verhinderten ebenfalls innerhalb Vier Jahren nach erfolgter Hebung des Hindernisses zu
statten.

§. 533. Stirbt der, gegen welchen die Verjährung lief, vor gehobenem Hindernisse oder vor
Ablauf der vier Jahre; so geht die Rechtswohlthat der Wiedereinsetzung und die dazu noch
rückständige Frist auf den Erben über.

§. 534. Die Wirkung dieser Rechtswohlthat ist, daß dem, welcher davon innerhalb der
bestimmten Frist Gebrauch macht, und sein Recht gehörig ausübt, oder verfolgt, die
Verjährung nicht entgegengesetzt, werden kann.

I. Von der Verjährung durch Nichtgebrauch.
Anfang derselben.
§. 535. Die Verjährung durch bloßen Nichtgebrauch kann gegen Unmündige und
Minderjährige, während der Minderjährigkeit, nicht anfangen.

§. 536. Wenn aber ein Recht, nach bereits angefangener Verjährung, auf einen Unmündigen
oder Minderjährigen, der mit einem Vormunde versehen ist, übergeht; so wird dadurch der
Fortlauf der Verjährung nicht gehemmt.

§. 537. Wird hingegen die Verjährung während der Minderjährigkeit vollendet, so kommt
dem Minderjährigen die Widereinsetzung in den vorigen Stand binnen Vier Jahren, nach
aufgehobener Vormundschaft, zu statten. (§. 531.)

§. 538. War die Verjährung durch Nichtgebrauch gegen einen Minderjährigen abgelaufen, so
können die Erben desselben, auch wenn sie selbst unmündig oder minderjährig, jedoch mit
einem Vormunde versehen sind, nicht aus ihrer eignen, sondern nur aus der Person ihres
Erblassers, auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand Anspruch machen.

§. 539. Es kommt ihnen also nur diejenige Frist zu statten, welche der Erblasser, wenn er
gelebt hätte, vom Tage seiner erlangten Großjährigkeit an, noch gehabt haben würde.

§. 540. Wahn- und Blödsinnige, ingleichen Taubstumme, genießen, in Rücksicht auf die
Verjährung, mit den Minderjährigen gleiche Rechte.

§. 541. So bald für einen Abwesenden die Bestellung eines Curators nöthig gefunden worden,
kann nach dieser Zeit keine Verjährung durch Nichtgebrauch wider ihn anfangen.

§. 542. Bloße Verschwender, wenn sie auch unter Vormundschaft gesetzt worden, können auf
dieses Privilegium keinen Anspruch machen.



§. 543. Gegen Rechte, welche nur bey gewissen Gelegenheiten ausgeübt werden können, fängt
die Verjährung erst von der Zeit an, da sich eine solche Gelegenheit ereignet hat.

§. 544. Auch müssen, wenn solche Rechte durch den bloßen Nichtgebrauch erlöschen sollen,
seit dem Anfange der Verjährung wenigstens noch zwey Gelegenheiten, wo die Ausübung des
Rechts hätte statt finden können, vorgekommen seyn.

§. 545. Gegen andre Rechte fängt die Verjährung von dem Tage an, wo die Erfüllung der
Verbindlichkeit zuerst gefordert werden konnte.

Zeitraum.
§. 546. Die einmal angefangene Verjährung durch Nichtgebrauch wird, wenn die Gesetze
nicht ausdrücklich eine andere Frist bestimmen, in einem Zeiträume von dreyßig Jahren
vollendet. (§. 629. sqq.)

§. 547. Sie endigt sich allemal mit dem Ablaufe des letzten Tages des bestimmten Zeitraums.

§. 548. Durch die bey Schaltjahren zutretenden Tage wird die Verjährungszeit nicht geändert.

§. 549. Ist die Verjährung in einem Schaltjahre mit dem Neun und zwanzigsten Februar
angefangen, so läuft sie mit dem letzten Februar desjenigen Jahres ab, welches die
Verjährungsfrist beschließt.

§. 550. Ist die Verjährungsfrist auf Monathe eingeschränkt, so werden so vielmal Dreyßig
Tage, als Monathe sind, gerechnet.

Unterbrechung.
§. 551. Mit dem Augenblicke, da jemand seine Klage bey dem gehörigen Richter anmeldet,
wird die Verjährung durch Nichtgebrauch unterbrochen.

§. 552. Die Klage vor einem ungehörigen Richter unterbricht die Verjährung nur, wenn sie
binnen Einem Jahre nach erfolgter Zurückweisung bey dem gehörigen Richter angemeldet
worden.

§. 553. Hat aber der ungehörige Richter die Klage angenommen, und dadurch den Kläger in
seinem Irrthume bestärkt, so ist die Verjährung für unterbrochen zu achten.

§. 554. Wird die gehörig angemeldete Klage nicht nach Vorschrift der Gesetze verfolgt, so
fängt von dem Tage an, wo der Kläger die Sache hätte fortsetzen können und sollen, eine neue
Verjährung wider ihn an.

§. 555. So lange aber die Sache nur durch die Schuld des Richters liegen bleibt, läuft keine
Verjährung.

§. 556. Wird der Kläger durch ein Dekret abgewiesen, und macht er von den dagegen
zuläßigen Rechtsmitteln binnen Dreyßig Tagen keinen Gebrauch, so nimmt mit dem Ablaufe
dieser Frist die neue Verjährung wider ihn den Anfang.

§. 557. Hat er ein wirkliches Erkenntniß, wodurch er abgewiesen worden, rechtskräftig
werden lassen, so hat es dabey lediglich sein Bewenden.

§. 558. Auch wenn ihm das eingeklagte Recht durch ein rechtskräftiges Urtel wirklich
zuerkannt worden, kann dennoch eine neue Verjährung durch Nichtgebrauch wider ihn
anfangen.

§. 559. Der Anfang dieser neuen Verjährung ist bey Zahlungen oder Prästationen, die zu einer
gewissen Zeit, oder bey einer gewissen Gelegenheit geleistet werden sollen, der Tag, wo die
Zahlung oder Prästation zum erstenmale fällig war.

§. 560. Bey andern Rechten nimmt die neue Verjährung erst nach einem Jahre, von dem Tage
an, da das Urtel rechtskräftig geworden ist, ihren Anfang.



§. 561. Eine bloße außergerichtliche Erinnerung ist, für sich allein, die Verjährung zu
unterbrechen noch nicht hinreichend.

§. 562. Durch gegenseitiges Anerkenntniß des Rechts aber wird die Verjährung immer
unterbrochen.

§. 563. Von der Zeit einer solchen Unterbrechung kann sie jedoch von neuem angefangen
werden.

§. 564. Ist die Verjährung bereits vollendet, so hebt ein Anerkenntniß des verloschnen Rechts
die Wirkung derselben nur in so fern auf, als aus diesem Anerkenntnisse, nach den Gesetzen,
ein neuer Rechtsgrund entsteht.

Verträge über die Verjährung.
§. 565. Ueberhaupt hängt es von den Parteyen ab, bey Schließung eines Vertrags der
Verjährung und dem daraus entstehenden Rechte, auch im Voraus, zu entsagen; ingleichen
kürzere oder längere Fristen dazu, als die gesetzmäßigen sind, zu verabreden.«

§. 566. Es muß aber ein solcher Vertrag, bey Strafe der Nichtigkeit dieser Verabredung
gerichtlich verlautbart, und wenn er ein Grundstück, oder ein darauf eingetragnes dingliches
Recht betrift, in den gerichtlichen Grund- und Hypothekenbüchern verzeichnet werden.

§. 567. Verträge dieser Art, die nicht ein bestimmtes Geschäft, oder einen bestimmten
Gegenstand betreffen, sind, so weit sie etwas über die Verjährung bestimmen sollen, ohne
rechtliche Wirkung.

Wirkung der Verjährung.
§. 568. Die vollendete Verjährung durch Nichtgebrauch wirkt die rechtliche Vermuthung, daß
die ehemals entstandene Verbindlichkeit in der Zwischenzeit auf eine oder die andere Art
gehoben worden.

§. 569. Diese Vermuthung kann nur durch den vollständigen Beweis, daß der andere
unredlicher Weise, und gegen besseres Wissen von seiner noch fortwährenden
Verbindlichkeit, sich der Erfüllung derselben entziehen wolle, entkräftet werden.

§. 570. Wer einen Theil seines Rechts ausübt, der erhält dadurch das ganze Recht.

§. 571. Dagegen kann von mehrern in sich verschiedenen, obgleich aus einerley Rechtsgrunde
entspringenden Befugnissen, die eine durch Verjährung erlöschen, wenn gleich die andere
durch fortgesetzte Ausübung erhalten wird.

§. 572. Kann ein Recht auf mancherley Art ausgeübt werden, so wird der Besitzer desselben
dadurch, daß er sich bisher nur Einer Art der Ausübung bedient hat, in seinem Rechte nicht
eingeschränkt.

§. 573. Ein Recht in einem fremden Grundstücke geht, in Ansehung des Ganzen, dadurch
nicht verloren, daß die Ausübung desselben bisher nur auf einem gewissen Theile geschehen
ist.

§. 574. Soll in beyden Fällen (§. 572. 573.) der Berechtigte in der Art der Ausübung, oder in
Ansehung des Bezirks, worauf sie statt findet, durch Verjährung eingeschränkt werden, so
muß der Verpflichtete, oder ein Dritter, den Besitz eines Untersagungsrechts gegen ihn
besonders erlangt, und sich dabey durch die Verjährungsfrist behauptet haben. (Tit. VII. §.
86.)

§. 575. Bey mehrern Miteigentümern untheilbarer, oder gemeinschaftlich besessener Sachen
und Rechte kommt das, was in Ansehung des einen Mitberechtigten die Verjährung hindert,
oder unterbricht, in Ansehung derselben Sache oder Rechts auch den übrigen zu statten.

§. 576. Hingegen kann einer unter mehrern Mitverpflichteten, deren Verbindlichkeit aus



einem und eben demselben Rechte entspringt, blos um deswillen, weil das Recht gegen ihn
nicht ausgeübt worden, sich mit der Verjährung keinesweges schützen.

§. 577. Soll demselben die Verjährung zu statten kommen, so wird erfordert, daß er dem
Berechtigten die Leistung der Pflicht bey geschehener Aufforderung verweigert, und der
Berechtigte dabey die gesetzmäßige Frist hindurch sich beruhigt habe. (Tit. VII. §. 126.)

§. 578. Es geht also auch ein gegen eine ganze Gemeine überhaupt ausgeübtes Recht gegen
einzelne Mitglieder bloß dadurch, daß es gegen sie insonderheit binnen rechtsverjährter Zeit
nicht ausgeübt worden, keinesweges verloren, sondern diese müssen ihre Befreyung davon auf
die im §. 577. beschriebene Art besonders erworben haben.

II. Verjährung durch Besitz.
Gewöhnliche Verjährung.
§. 579. Die Verjährung durch Besitz findet in allen Fällen statt, wo jemand eine Sache oder
Recht, aus einem Titel, der an sich zur Erlangung des Eigenthums geschickt ist, durch die in
den Gesetzen bestimmte Frist, ruhig und redlicher Weise besessen hat.

§. 580. Durch einen solchen verjährten Besitz werden Sachen und Rechte nur in so weit
erworben, als überhaupt das Eigenthum von Sachen und Rechten dieser Art auf den Erwerber
übergehen kann.

§. 581. Wenn eine Sache durch Gesetze dem bürgerlichen Verkehr ganz entzogen worden, so
kann sie durch keine Verjährung erworben werden.

§. 582. Ein Gleiches gilt von Sachen, die durch rechtsgültige Privatverfügungen dem
Verkehre entzogen worden, in so fern diese Verfügungen den Erwerbenden verpflichten
können. (Tit. IV. §. 15-19.)

§. 583. Außerdem aber wird durch Irrthum in den Eigenschaften der Sache die Verjährung
durch Besitz nicht gehindert.

§. 584. Sachen und Rechte, die jemand durch Gewalt oder Diebstahl an sich gebracht, und an
einen Andern überlassen hat, können von diesem, wenn er auch ein redlicher Besitzer wäre,
durch die gewöhnliche Verjährung nicht erworben werden. (§. 648.)

§. 585. Hat aber schon der nächstvorhergehende Besitzer die Sache oder das Recht redlich
besessen, so hindert der Einwand, daß ein Dritter dieselben gestohlen oder geraubt habe, die
Verjährung nicht.

§. 586. Werden vorhergehenden Besitzer nicht angeben kann, hat in der Regel die
Vermuthung gegen sich, daß er die Sache von einem solchen, welcher sie durch Gewalt oder
Diebstahl an sich gebracht, erlangt habe. (Tit. XV. §. 37. 38. 39.)

§. 587. Wer wegen Mangels persönlicher Eigenschaften, das Eigenthum gewisser Sachen oder
Rechte zu erlangen unfähig ist, der kann dieselben auch durch Verjährung nicht erwerben.

§. 588. Erst von der Zeit, da diese Unfähigkeit gehoben worden, kann die Verjährung
angefangen werden.

§. 589. Alles, was die Besitzergreifung, im rechtlichen Sinne, verhindert, das hindert auch den
Anfang der Verjährung durch Besitz. (Tit. VII. §. 96-108.)

Anfang.
§. 590. Alles, was dem Anfange der Verjährung überhaupt entgegen steht, das hindert ihn
auch bey dieser Art derselben. (§. 512. sqq.)

§. 591: Werden Besitz aus einem zur Erlangung des Eigenthums nicht geschickten Titel, oder
unredlicher Weise erworben hat, kann niemals eine Verjährung durch Besitz anfangen. (§.
663.)



§. 592. Insonderheit kann gegen ein rechtskräftiges Urtel von dem, wider welchen es ergangen
ist, keine Verjährung durch Besitz angefangen werden.

§. 593. Dagegen wird durch persönliche Eigenschaften, wegen welcher die Verjährung durch
Nichtgebrauch keinen Anfang nehmen kann (§. 535. 540. 541.), der Anfang der Verjährung
durch Besitz nicht gehindert.

§. 594. Wenn jedoch gegen dergleichen Personen die Verjährungsfrist vor gehobenem
Hindernisse abgelaufen ist, so kommt denselben die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
gegen den Ablauf der Verjährung durch Besitz eben so, wie bey der Verjährung durch
Nichtgebrauch, zu statten. (§. 537. sqq.)

§. 595. Auch kann gegen solche Unmündige, Minderjährige, Wahn- oder Blödsinnige und
Taubstumme, denen nach den Gesetzen ein Vormund hätte bestellt werden sollen, so lange
diese Bestellung noch nicht erfolgt ist, keine Verjährung durch Besitz anfangen.

Fortsetzung.
§. 596. Soll ein Recht, welches gewöhnlich ausgeübt werden kann, durch die ordentliche
Verjährung erworben werden, so muß dessen Ausübung nach der Besitzergreifung jährlich
wenigstens einmal erfolgt seyn. (§. 649.)

§. 597. Wird ein dergleichen Recht in einem ganzen Jahre gar nicht ausgeübt, so ruht
inzwischen die Verjährung.

§. 598. Die Jahre, während welcher das Recht geruhet hat, kommen bey Berechnung der
Verjährungsfrist nicht mit in Anschlag.

§. 599. Wenn der Anfang und das Ende des Besitzes nachgewiesen ist, so wird vermuthet, daß
die Ausübung des besessenen Rechts auch in der Zwischenzeit fortgesetzt worden.

§. 600. Dagegen ist aber auch über jeden der vorbenannten beyden Zeitpunkte ein besonderer
nach Vorschrift der Gesetze vollständig geführter oder erfüllter Beweis erforderlich.

Unterbrechung.
§. 601. Was den Besitz unterbricht, das unterbricht auch die darauf sich gründende
Verjährung. (Tit. VII. §. 111. sqq.)

§. 602. Hat jedoch jemand den Besitz einer Sache, die er verlassen hatte, noch ehe dieselbe
von einem Andern in Besitz genommen worden, wieder ergriffen, so wird die Zwischenzeit,
wo die Sache in niemands Besitz gewesen ist, von der Verjährungsfrist nicht abgerechnet.

§. 603. Durch Anmeldung der Klage, oder durch Einlegung einer gerichtlichen Protestation,
wird die Verjährung durch Besitz in so fern unterbrochen, als darauf eine Bekanntmachung an
den Besitzer erfolgt.

§. 604. Daß zwischen dem Zeitpunkte der Anmeldung und der wirklich erfolgten
Bekanntmachung die Verjährungsfrist abgelaufen ist, kommt dem Besitzer nicht zu statten.

§. 605. Hat aber der Kläger die Klage zurückgenommen, oder den Betrieb der Sache liegen
lassen, dergestalt, daß der Richter nach Vorschrift der Prozeßordnung, mit Reposition der
Akten zu verfahren berechtigt gewesen, so ist die Verjährung für nicht unterbrochen zu
achten.

§. 606. Ein Gleiches findet statt, wenn der Kläger oder Protestirende durch ein Dekret
abgewiesen wird, und sich dabey länger als Dreyßig Tage nach Erhaltung des Dekrets
beruhigt.

§. 607. Ist hingegen die Klage oder Protestation dem Besitzer einmal gehörig bekannt gemacht
worden, so kann dieser die dadurch unterbrochne Verjährung niemals wieder anfangen.

§. 608. In Fällen, wo die Gesetze, statt der gewöhnlichen Vorladung, Edictalcitation zulassen,



vertritt letztere auch hier die Stelle der Bekanntmachung.

§. 609. Uebrigens macht es keinen Unterschied: ob die Klage oder Protestation bloß gegen
den Besitzstand, oder auch gegen das Besitzrecht selbst gerichtet ist.

§. 610. Wegen der bey einem ungehörigen Richter angestellten Klage oder eingelegten
Protestation finden die Vorschriften §. 552. 553. Anwendung.

§. 611. Außergerichtliche Handlungen unterbrechen die Verjährung durch Besitz nur in so
fern, als sie den Besitzer von der Unrechtmäßigkeit des Besitzes überführen, oder den
vollständigen Besitz selbst aufheben.

§. 612. Bloße Pfändungen also unterbrechen die Verjährung nicht, wenn der Gepfändete,
dessen ungeachtet, die Ausübung des Rechts fortsetzt.

§. 613. Jeder Nachfolger im Besitze, er sey Erbe, oder nicht, kann die Verjährung seines
Vorfahren fortsetzen, in so fern er nur selbst ein redlicher Besitzer ist.

§. 614. Auch kann ein solcher Nachfolger, außer dem Falle des §. 584. die Verjährung
anfangen, wenn gleich der Besitz seines Vorfahren unredlich gewesen ist.

§. 615. So weit aber jemand unredlicher Weise zum Besitze einer Sache gelangt ist, kann er
weder die Verjährung seines Vorfahren fortsetzen, noch eine neue Verjährung, in Ansehung
dieser Sache, so wenig gegen seinen Vorfahren im Besitze, als gegen den Eigenthümer
anfangen.

§. 616. Dem Erben, welcher die Verjährung des Erblassers fortsetzt, kommt bey der
Berechnung des Zeitraums auch die gesetzliche Ueberlegungsfrist zu statten.

§. 617. Um eine neue Verjährung solcher Sachen, die im Nachlasse vorgefunden worden,
anzufangen, bedarf der Erbe keines besondern Titels.

§. 618. Werden Besitz einer Erbschaft unredlicher Weise erworben hat, der kann auch gegen
den Eigenthümer einzelner darunter begriffener Sachen und Rechte keine Verjährung
vorschützen.

§. 619. Ist aber der Fehler der Unredlichkeit in Ansehung des wahren Erben gehoben worden,
so kann der Eigenthümer einer besondern im Nachlasse befindlichen Sache diesen Fehler dem
Erbschaftsbesitzer nicht vorrücken; sobald in Ansehung dieser besondern Sache keine
Unredlichkeit obgewaltet hat.

Zeitraum.
§. 620. Die gewöhnliche Verjährung wird in einem Zeiträume von Zehn Jahren vollendet.

§. 621. Befindet sich aber der, gegen welchen verjährt werden soll, außerhalb der Provinz, so
wird jedes Jahr Abwesenheit nur auf die Hälfte oder für Sechs Monathe gerechnet.

§. 622. Die geographischen Gränzen des Distrikts, in welchem sich ein eignes Landes-
Justizcollegium befindet, bestimmen, im rechtlichen Sinne, den Umfang der Provinz.

§. 623. Auf Abwesenheiten außer der Provinz, welche kein volles Jahr hinter einander
gedauert haben, wird, bey Berechnung der Verjährungsfrist, keine Rücksicht genommen.

§. 624. Zum Besten moralischer Personen, welche die Rechte der Corporationen haben, wird
die Zehnjährige Frist immer verdoppelt.

Dreyßig jährige Präscription.
§. 625. Wer zwar vollständiger redlicher Besitzer ist, aber keinen Titel seines Besitzes
nachweisen kann, zu dessen Gunsten wird die Verjährung erst in Dreyßig Jahren vollendet.

§. 626. Bey dieser längern Verjährung bedarf es keiner Verdoppelung der Zeit, wenn gleich
der, welchem sie entgegen steht, abwesend gewesen ist.



§. 627. Der Nachweis, daß der Verjährende die Sache oder das Recht als sein eigen in Besitz
genommen und besessen habe, ist dazu nothwendig.

§. 628. Dagegen schadet der Nachweis, daß die Besitznehmung ursprünglich auf den Grund
eines zur Erlangung des Eigenthums nicht geschickten Titels geschehen sey, der Verjährung
nur in so fern, als dadurch zugleich die Unredlichkeit des Besitzes dargethan ist.

III. Arten der ungewöhnlichen Verjährung durch Nichtgebrauch und Besitz. Vier und
Vierzigjährige.
§. 629. Gegen den Fiskus, die Kirchen, und solche Corporationen, welchen vermöge ihrer
Privilegien gleiche Rechte beygelegt sind, findet nur die ungewöhnliche Verjährung von Vier
und Vierzig Jahren statt.

§. 630. Es macht dabey keinen Unterschied: ob der Besitz, durch welchen die Verjährung
erfolgt, auf einen Titel sich gründe, oder nicht.

§. 631. Dagegen ist die Redlichkeit des Besitzes auch bey einer solchen Verjährung
nothwendig.

§. 632. Auch bey der Verjährung durch Nichtgebrauch erlöschen die Rechte des Fiskus, der
Kirchen und andrer dergleichen Corporationen nur nach Verlauf von Vier und Vierzig Jahren.

§. 633. Dagegen können diese moralische Personen nur aus eben den Gründen, aus welchen
die Wiederherstellung in den vorigen Stand gegen eine jede Verjährung statt findet, (§. 512-
534.) auf diese Rechtswohlthat Anspruch machen.

§. 634. Was wegen der Verjährung der Domainen und Regalien Rechtens sey, ist gehörigen
Orts bestimmt. (Th. II. Tit. XIV.)

§. 635. Der Privilegien, welche dem Fiskus und den andern ihm gleich geachteten
Corporationen, in Rücksicht auf die Verjährung, beygelegt sind, können dieselben sich auch
alsdann bedienen, wenn gleich der, welchem die Verjährung wider sie zu statten kommen soll,
mit gleichen Privilegiis versehen wäre.

§. 636. Hingegen kann der, auf welchen von einer dergleichen Person oder Anstalt ein Recht
gediehen ist, bey der Verjährung nur seiner eignen Befugnisse sich bedienen.

§. 637. In so fern jedoch der als Vorfahr zu betrachtende Fiskus, oder eine andre dergleichen
Anstalt, den Nachfolger im Besitze zu vertreten schuldig sind, können sie gegen den
Verjährenden, zum Besten des Nachfolgers, von ihrem eignen Rechte Gebrauch machen.

§. 638. Wer also, zum Beyspiele, von dem Fiskus eine Sache gekauft hat, die schon seit einer
zur gewöhnlichen Verjährung hinreichenden Zeit in den Händen eines Dritten sich befand, der
kann diese Sache dennoch, vermöge des Rechts seines Verkäufers, zurückfordern, wenn
gegen diesen, zur Zeit des Verkaufs, die Vier und Vierzigjährige Präscription noch nicht
vollendet war.

§. 639. Wenn Fiskus, Kirchen, oder andre dergleichen Corporationen, in die Rechte einer
Privatperson treten, so können sie eine gegen diesen ihren Vorfahren schon vollendete
Verjährung, durch Vorschützung des ihnen selbst zu statten kommenden längern Zeitraums
nicht anfechten. (Tit. XI. §. 405. 406.)

§. 640. In untheilbaren oder gemeinschaftlich beseßnen Sachen und Rechten, kommt das dem
Fiskus, der Kirche u. s. w. beygelegte Privilegium auch dem nicht privilegirten Mitbesitzer zu
statten.

Verjährung durch Besitz vom Jahre 1740.

§. 641. Der vollständige ruhige Besitz einer Sache oder eines Rechts im Jahre 1740 schützt
den Besitzer, in allen Fällen, gegen die Ansprüche des Fiskus.



§. 642. Es kann aber von diesem Besitzrechte, zum Nachtheile andrer Mitbürger des Staats,
kein Gebrauch gemacht werden.

§. 643. Das Jahr 1740 wird vom Ersten Januar bis letzten December gerechnet.

§. 644. In Ansehung derjenigen Provinzen, wo entweder gar kein dergleichen, oder ein
anderes Entscheidungsjahr statt findet, hat es bey den bisherigen Verfassungen sein
Bewenden.

§. 645. Auch ein auf den Besitz des Jahres 1740 sich gründendes Recht kann mittelst einer
nach diesem Jahre angefangenen Verjährung durch Nichtgebrauch erlöschen.

§. 646. Hat der Fiskus, auf eine an sich rechtsgültige Weise, im Jahre 1740 anerkannt, daß
einem Andern ein Recht wider ihn zustehe, so hat ein solches Anerkenntniß, wenn auch die in
diesem Jahre erfolgte wirkliche Ausübung nicht nachgewiesen werden kann, mit dem
wirklichen Besitze gleiche Kraft.

§. 647. Dagegen wird in Ansehung desjenigen, der weder ein solches Anerkenntniß für sich,
noch im Jahre 1740 das Recht wirklich ausgeübt hat, der Lauf der früher wider ihn
angefangnen Verjährung durch Nichtgebrauch, durch die erfolgte Bestimmung dieses
Entscheidungsjahres nicht unterbrochen.

Vierzigjährige.
§. 648. Zur Verjährung gestohlner oder geraubter Sachen, welche nach §. 584. von dem ersten
redlichen Besitzer durch die gewöhnliche Verjährung nicht erworben werden können, ist ein
Zeitraum von Vierzig Jahren erforderlich.

§. 649. Wenn Rechte, welche nicht alljährlich oder gewöhnlich, sondern nur in gewissen
Jahren, oder bey gewissen Gelegenheiten benutzt werden können, wenigstens zu drey
verschiednenmalen ausgeübt worden; so werden sie durch einen Besitz von Vierzig Jahren
erworben.

§. 650. Dieser Zeitraum wird von dem Tage angerechnet, darin dergleichen Recht zum
erstenmale ausgeübt worden.

§. 651. Wird eine Gelegenheit nachgewiesen, bey welcher das Recht ausgeübt werden können,
und die Ausübung dennoch unterblieben ist, so ist auch diese Art der Verjährung für
unterbrochen zu achten.

§. 652. Sie muß also von derjenigen Gelegenheit, wo das Recht wiederum ausgeübt worden,
von neuem angefangen werden.

§. 653. Hat jedoch derjenige, welcher des Rechts sich anmaaßt, bey der unterlaßnen Ausübung
ausdrücklich erklärt, daß er dieselbe nicht aus Mangel der Befugniß, sondern nur aus Gunst
und Nachsicht gegen den Verpflichteten unterlasse, so ist die Verjährung nicht für
unterbrochen zu achten; sondern ein dergleichen Fall wird für einen solchen, der sich gar nicht
ereignet hat, angesehn.

§. 654. Hat der Verpflichtete die Erklärung des Berechtigten, daß er die Ausübung des Rechts
bloß aus Gunst und Nachsicht unterlasse, für bekannt angenommen, so hat dieses eben die
Wirkung, als wenn das Recht auch in diesem Falle wirklich ausgeübt worden wäre.

§. 655. Von öffentlichen Lasten und Abgaben wird der Verpflichtete bloß dadurch, daß er
dieselben auch in der längsten Zeit nicht entrichtet hat, keinesweges frey.

Fünfzigjährige Präscription.
§. 656. Wenn jedoch erhellet, daß jemand zu einer Last oder Abgabe, wozu er nach seinem
Stande und Verhältnisse an sich verpflichtet war, aufgefordert worden, sich aber deren
Leistung geweigert habe, und seit dieser Zeit, Fünfzig Jahre hindurch, davon frey geblieben
sey, so wird vermuthet, daß er die Befreyung auf eine rechtsgültige Weise erlangt habe.



§. 657. Er muß also bey seiner Freyheit so lange geschützt werden, als nicht ausgemittelt ist,
daß er sich deren ohne Recht angemaaßt habe.

§. 658. Ist das Grundstück oder die Gerechtigkeit, von welcher die Abgabe entrichtet werden
soll, im Steuerbuche niemals eingetragen gewesen, so begründet schon der Umstand allein,
daß die Abgabe in Fünfzig Jahren nicht gefordert worden, die Vermuthung einer rechtsgültig
erlangten Befreyung.

§. 659. Es findet also auch in diesem Falle die Vorschrift des §. 657. Anwendung.

§. 660. Wenn die Gränzen einer Sache, oder eines Rechts, durch Gesetze, Verträge, oder
rechtskräftige Erkenntnisse klar bestimmt sind, so kann die Befugniß, diese Gränzen zu
überschreiten, nur durch Fünfzigjährige Präscription erworben werden.

§. 661. Ein solcher Fünfzigjähriger ruhiger Besitz ist, ohne Rücksicht auf den Titel desselben,
zur Verjährung hinreichend.

§. 662. Hat der, zu dessen Nachtheile die Ueberschreitung der nach §. 660. bestimmten
Gränzen gereicht, derselben widersprochen; hiernächst aber bey den dennoch fortgesetzten
Ueberschreitungen Dreyßig Jahre lang sich beruhigt; so ist die Verjährung wider ihn
vollendet.

§. 663. Auch ein Fünfzigjähriger Besitz schützt den nicht, welcher der Unredlichkeit dabey
überführt werden kann.

§. 664. Rechte gegen ausdrückliche Verbotsgesetze können durch keine Verjährung erworben
werden.

Wirkungen der Verjährung durch Besitz.
§. 665. Durch die vollendete Verjährung erwirbt der Besitzer das Eigenthum der Sache oder
des Rechts.

§. 666. Doch erstreckt sich dieses Eigenthum niemals weiter, als der Besitz selbst gegangen
ist.

§. 667. Hat aber jemand einen Inbegriff von Sachen oder Rechten durch Verjährung erworben,
so gebührt ihm das Eigenthum aller darunter begriffenen einzelnen Stücke und Befugnisse.

§. 668. Vortheile, welche ein Theilhaber, durch seine Handlungen, der gemeinschaftlichen
Sache verschafft, kommen, auch bey der Verjährung durch Besitz, den übrigen Theilhabern zu
statten.

§.  669.  Von  Verträgen  über  die  Verjährung  durch  Besitz  gilt  alles  das,  was  wegen  der
Verträge über die Verjährung durch Nichtgebrauch vorgeschrieben ist. (§. 565. sqq.)


